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I.
Die in der Schweiz bestehenden Währschastsmängel,
die für dieselben festgesetzten WährfchaftSzeiten nnd

der Rechtsgang bei Währschaftsstreitigkeitcn.

Kritisch und vergleichend dargestellt und mit dem Ent-
würfe eines Gemcincidsgcnôsstschcn Währschafts--

gcsctzes begleitet *).
Von

lw. I. R. Koch lin.
Der erste Schritt nach dem .Ziele ist

vielleicht schwer, aber dabei entscheidend.

Die Gesellschaft Schweizerischer Thicrärztc hat in

ihrer ordentlichen Sitzung im verflossenen Jahre (1836)
die nachstehende Preisfrage aufgestellt:

Welches sind die gegenwärtig in den ver-
schied cncn Can ton en der Schweiz bestehen-
den Gcwährsmängel der Hausthierc; welcher
Rcchtsgang findet bei den hierauf bezügli-
chen Streitigkeiten Statt, nnd welches ist,
bei der hierin überall gefühlten Unzuläng-
lichkcit, die Norm eines allgemein in unserm
Vatcrlande. anwendbaren Währschaftögc-

Es winde für diese Arbeit der ausgesetzte Preis ertheilt.

N. F. II. I. 1
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setzeö, daö den Viehvcrkehr am wenigsten er-
schwert und doch den Unschuldigen vor Bc-
trug und Schädigung möglichst sichert?

Ich gebe mir die Ehre«, der Gesellschaft die nächste -

hende Beantwortung dieser Frage vorzulegen.

Crfter Theil der Preisfrage.
Welches sind die gegenwärtig in den vcr-

schied en en Cant on en der Schweiz beste-
hcn den Gew à h r s m än gcl

Dieselben sind:
Bei Pferden.

Anmerkung. In den Cantoncn Freybnrg, So--
lothurn und Waadt gelten dieselben Gewährsmängel
auch für Manlthiere und Esel, im Canton Schaf-
Hausen auch für die letztem.

Ansteckend« Krankheiten.
1 Der Rotz (Hirnrotz, Lungenrotz, Nückenrotz,

Steinrotz, Hanptmürdc, Hauptmord, Kopf, Kopf-
krankheit, hauptmürdig, ritzig, In morvo, ckoslilln^ione

càrrlwsa «lollo nario), in den Cantoncn Zürich,
Bern, Luzern, Uri, Schwyz, Zug, Frey-
bürg, Solothurn, Basel, Schafhausen,
Appcnzell, St. Gallen, Bünden (Chur und

Hochgericht Uosclào), Aargau, T h u r g a u,
Waadt, Wallis, Ncuenburg und Genf.

Die hierfür festgesetzte Währschaftszcit ist folgende:
Bünden (Chur) und Wallis 3 Monathe.



Zürich, Basel und Aargau 0 Wochen und Z Tage.

Luzcrn, St. Gallen, Thurgau und

Schafhauscn 4 Wochen und 3 Tage.

Bern, Zug, Solothurn und Bünden
(po«el,i.ivo) - 30 Tage.

Schw yz unbestimmt.

Anmerkung 1. Vor circa 10 Jahren wurde von
dem Sanitätö - Rathe des Cantons Bünden ein Währ-
schaftsgcsetz für den ganzen Canton vorgeschlagen, allein
von den Gemeinden gänzlich verworfen. In diesem Ge-
setzescntwurfe ist die Währschaftözcit für den Rotz auf
3 Wochen festgesetzt.

Anmerkung 2. In dem (nicht zur Sanktion gc-
langten) Gcsetzesentwurf für den Canton Zürich vom
2. März 1835, ist die Währschastszcit für den Rotz auf
3 Wochen festgesetzt.

Anmerkung 3. Nach dem Währschaftsgcsetze des

Cantons Waadt muß der Käufer innerhalb 12 Tagen,
von der Uebernahme des Thieres an gerechnet, bei Verlust

seines Rechtes zur Klage, Anzeige machen. Nach dem

dann eintretenden Verfahren sind ihm 42 Tage, von der

Uebernahme an gerechnet, Frist gesetzt, um den betreffen--

den Prozeß anhängig zu machen.
2 Die vcrdächtige D r u se oder lange anhaltender,

Ncncnburg
Appcnzcll
Uri

0 Wochen.
40 Tage.

1 Monath.

F rcy b u r g

Waadt
Genf

15 Tage.
12 Tage.
8 Tage.

1 *
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veralteter Strenget, in dm Cantonen Appenzell, ^-t-
Gallen und Thurgau.

Währschaftszeit:

In beiden letztcrn Cantonen 0 Wochen.

Appenzell 40 Tage.

Anmerkung. In den Gesetzesentmurf für den Can -

ton Zürich ist die verdächtige Druse init 3 Wochen

Währschaftszeit anfgenommen.

3) Der TV «r m (Hantwnrm, fliegender Wurm,
Wurmbeulcn), in den Cantonen Zug, Solothurn,
Schafhausen, Appenzell, St. Gallen und

Th urg an.

Währschaftszeit:

St. Gallen und Thurgau <> Wochen

Appenzell 40 Tage.
Schafhausen 4 Wochen und Z Tage.

Zug und Solothurn 30 Tage.
A n m cr k u n g. In den Gesetzeöentwurf für den Can -

tonZürich ist der Wurm mit 3 Wochen Wahrschafts-
zeit aufgenommen.

4) Die Räude (Anbruch, Aufdruck), Grind,
Schabe, Schebe, krätzig, krättig, kränicht, krcttig), in
den Cantonen Zürich, Luzern, Basel, Schaf-
Hausen, Appenzell, St. Gallen und Thurgau.

Anmerkung. In dem Währschaftsgcsetze des Can-
tons Appenzell A. R. heißt es: „bey der Rande und

andernflechtenartigcn Ausschlägen (dem Schäbigfeyn) :c.,"
und in demjenigen des Cantons St. Gallen: „bösartige
Räude."
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Währschaftszeit:
Basel 6 Wochen und 3 Tage.
Luzern, St. Gallen und Thuegau. 5 Wochen.

Appenzell 21 Tage.

Zürich und Schafhauscn 11 Tage.

N ichta n srecken d e Krankheiten.
5) Der Koller (Cholder, Kolder, Tollheit, Dumm-

heit, Narrheit), in den Cantoneu Zürich, Bern,
.Zug, Freyburg, Solothurn, Basel, Schaff
Hausen, Appenzell, St. Gallen, Bünden (Ge-
setzeövorschlag), Aargau und Thurgau.

n) T er rasende Koller (Raserey, Hitzkoller, Sonnen-

toller).
l>) Der Dnmmkoller (Lanschkoller, Schlafkoller,

Samenkoller, Mutterkoller, Schieben, Melancholie,
Blödsinn).

Anmerkung. In den Währschaftsgesetzen der Can-

tone Zürich, Zug, Basel, Bünden (Gesetzesvor-

schlag), Aargau und Thurgau heißt es: „alle Ar-
ten von Koller;" in demjenigen des Cantons Solo-
thurn: „der stille und der rasende;" in demjenigen des

Cantons St. Gallen: „der hitzige oder stille," und in

demjenigen des Cantons Schafhausen: „alter Kol-
ler." In dem Entwürfe eines neuen Währschaftsgesetzes

für den Canton Zürich gehört der rasende Koller nur
dann zu den Gewährsmängeln, wenn dessen Anfälle sich

wiederhohlen.

Währschaftszcit:

Zürich, Basel und Aargau 6 Wochen und 3 Tage.
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St. Gallen und Thurgau 6 Wochen.

Appenzcll 40 Tage.

Schafhausen und Bünden 4 Wochen und 3 Tage.

Bern, Zug und Solothurn 30 Tage.

Freyburg 15 Tage.
A n m e r k u ng. In dem Gesetzesentwurfc für den Can-

ton Zürich ist die Währschaftszeit auf 3 Wochen fest-

gesetzt.

0) Die Fallsucht (Weh, bdses Weh, Weh-
tägigkeit, böses Wesen, bose Stäupe, schweres Gebre-

chcn), in den Cantonen Zürich, Zug, Schaf-
Hausen, Appenzcll, St. Gallen, Bünden
(Gesetzcövorschlag), Aargau und Thurgau.

Währschaftszeit:
Bünden 8 Wochen.

Zürich und Aargau K Wochen und 3 Tage.
St. Gallen und Thurgau 6 Wochen.

Appenzcll 40Tage.
Schafhauscn 4 Wochen und 3 Tage.
Zug 30 Tage.

Anmerkung. In dem GesetzeSentwurfefür den Can-
ton Zürich vom Jahre 1835 ist die Währschaftszeit für
diese Krankheit auf 10 Wochen festgesetzt, und einMinori-
tätö-Antrag stellt dieselbe mit unbeschränkter Währschafts-
zeit auf, wofern der Käufer dem Verkäufer beweisen

kann, daß die Krankheit vor dem Statt gefundenen Han-
del an dem betreffenden Thiere gehastet hat.

7) Anhaltende BeHaftung mit Kram-
pfeu (krämpfig), in den Cantonen Schwyz, G la-
rus und St. Gallen.
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Währschaftszeit:
GlaruS
St. Gallen
S ch w y z

1 Woche».
14 Tage,

unbestimmt.

Anmerkung. Vielleicht wird im Canton Schwyz
unter der Benennung „krämpfig" auch die Fallsucht begriffen.

8) Schwindel, im Canton.Zug.

0) Tie P erio di s ch e V lin d h oit periodische An-
genentzündnng, Abendblindhcit, Monathblindheit, Mond-
blindhcit, mönig, italiänisch : I.un.i, lunatic«» in den Can-

tonenZürich, Luzern, Uri, Zug, Appenzell, St.
Gallen, Bünden (Chur und Hochgericht I'ascinavu),
A a r g au, T h u r g a u, T e ss i n Lugano) und W a l l i s.

Zurich und Aargau l> Wochen und 3 Tage.

Appenzell 45 Tage.

Lnzern, Thnrgan und Wallid 6 Wochen.

Uri und St. Gallen 1 Monath.

Zug und Bünden (l'usclàc) 30 Tage.

Tessin 14 Tage.
A n in e r k u n g. In dem Gesetzeöentwurfe sür den Can-

ton Zürich ist die Währschaftszeit für diese Krankheit

ans 0 Wochen und in demjenigen sür den Canton B ün-
d e n auf 4 Wochen und 3 Tage festgesetzt.

10) Der schwarze Etaar (Schönblindheit,
italiänisch: Ordv cuzzli uccln tuccnti), in den Cantvnen

Zürich, Zng, Schafhanscn, Appenzell, St.

Währschaftszeit: 30 Tage.

Währschaftszeit:

Bünden 3 Monathe.



Gallen, Bünden (Gesetzcsvorschlag), Thurgan
und Tess in (lbuxano).

Währschaft szeit:

Zug M Tage.

Zürich, Schafhausen, St. Gallen,

Anmerkung. In dem Gcsetzcsentwurfe für den

Canton Zürich ist die Währschaftszcit für den schwarzen

Staar auf 10 Tage festgesetzt.

11) Die Engbrüstigkeit (Dampf, Bauch-
stosiigkeit, Bauchstoß, Herzschlächtigkeit, Herzschlag, Hart-
Mächtigkeit, Hartschlag, Athcmkenchen, Dumpfen,
Bauchblas, Schlägebäuchen, dämpfig, bauchstoßig, herz-

Mächtig, herzwcichig, lungenhart, französisch: la pousse,
italiänisch: holsaxgino, bulsu), in den Cantonen Zu-
rich, Bern, Luzern, Uri, Schwyz, Glarus,
Zug, Freybuvg, Solothnrn, Basel, Schaf-
Hausen, Appenzell, Bünden (Chur und Hoch-
gcricht ?osclàvo St. Gallen, Aargau, Thur-
gau, Tessin, Waadt, Wallis, Neucnburg
und Genf.

Anmerkung 1. Es fragt sich: ob und welcher

Unterschied zwischen den Krankheitszuständen, welche die

Franzosen mit la pousse und vieille courkàro bczcich-

neu -), Statt finde, so wie zwischen den Krankheits-

H Nach Hrn. Thierarzt Jm-Thurn heißt vieille cour-
Nature Herzschlächtigkeit, courbature dagegen veraltetes
Hinken, auch veraltetes rheumatisches Leiden überhaupt.

Appenzell
Bünden

15 Tage.
4 Wochen und Tage.

Thnrgau und Tessin 14 Tage.
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Zuständen, welche die Ztaliäner bul^aggino, Iià<» und

k!>ui'/>i»s<; benennen, wenn letzterer Nahme, der mit „eng-
brüstig" übersetzt wird, nicht bloß Herzklopfen bedeutet.

Anmerkung 2. In dem Währschaftsgcsetze des

Cantons So lothurn heißt es: „alle Arten von Eng-
brüstigkeit, insofern sie nicht Folge von Entzündungen
sind, die während der Gewährözeit Statt gesunden haben."

Währschastszcit:
Bünden und Wallis 3 Monathe.

Zürich, Basel und Aargau 6 Wochen und 3 Tage.

Luzern, St. Gallen, Thurgau und

Neu en bürg ö Wochen.

Appcnzcll 40 Tage.
S ch ash anse n 4 Wochen und 3 Tage.
Uri 4 Monath.
Bern, Zug und Solothurn 30 Tage.

Glarus 4 Wochen.

Frey bur g 15 Tage.

Tcssin 14 Tage.

Waadt 12 Tage.

Genf .8 Tage.

Schwyz unbestimmt.

Anmerkung. In dem Gesetzcsvorschlagc für den

Canton Zürich ist für die Engbrüstigkeit eine Währ-
schaftszeit von 3 Wochen, und in demjenigen für den

Canton Bünden eine solche von 8 Wochen festgesetzt.

12) Abzehrung in Folge von Kacherien und or-

ganischen Fehlern der Eingeweide, besonders in Verbindung

mit Lungen - und auch Leberschwiudsucht (Fäule, Lungen-

fänle, Leberfäule, faul, lungcnfaul, französisch: ìa plilinà
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pulmonaire), in dm Cantonen Zürich, Ber», Lu z e r »,

Uri, Freyburg, Solothurn, Basel, Schaff
Hansen, Appenzell, St. Gallen, Aargau,
Waadt, Wallis, Ncucnburg und Gens.

Anmerkung. In den Währschaftsgesetzen der Can-

tone.Zurich, Basel und Schafhauscn heißt es:
„alle Arten von Lnngensucht, insofern dieselben nicht Fol-
gen von hitzigen Krankheitszuständcn sind, welche das

Thier erst als Eigenthum des Käufers oder Eintauschers

befallen haben;" in demjenigen des Cantons Bern:
„Lungen- und Lcberfäulein demjenigen des CantonS

Freiburg: „es mag dieselbe mit Eiterung, Verhärt»»-

gen, knotigen Concrctionen zc. erscheinenin dem Währ-
schaftsgesctze des Cantons S oloth urn: „Lungenschwiud-
sucht oder Vereiterung der Lungen mit allgemeiner Abma-

gcrung des Körpers, auch Fäule genannt in demjenigen
des Cantons St. Gallen: „Lungensucht;" in denjeni-

gen der Cantone Waadt und Reuen b u r g: Lungen--

schwiudsucht (la pbtllisiv pulmonaire) und endlich in dem

Währschaftsgesetze des Cantons Wallis: „allerhand
lungensüchtigcö Vieh."

Wallis 3 Monathe.
Zürich, Basel und Aargau 6 Wochen und 3Tage.
Luzern, St. Gallen und Neuenburg 6 Wochen.

Scha f h a u sen 4 Wochen und 3 Tage.

Währschaftszcit:

Appenzell 40 Tage.

Uri
Bern und Solothurn
Freyburg

1 Monath.
30 Tage.
15 Tage.
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Waadt 12 Tage.
Genf 8 Tage.

Anmerkung. In dem Währschaftsgcsctzes-Ent-
Wurfe für den Canton Zürich ist die Währschaftszeit auf

Wochen festgesetzt.

13) Brust- und Bauchwassersucht, in den

Cantoncn Appenzcll, St. Gallen und Thurgau.

Wahrschaftszeit:

St. Gallen und Thurgau 6 Wochen.

Appenzcll 40 Tage.
14) Verstopf»»,» gskolik als Folge von

Darmstcincn.
15) Harnverhaltung als Folge Von Harn-

steinen.

Währschaftszeit für 14 und 15: 6 Wochen.

Anmerkung. Die beiden letztern Krankheiten kom-

men in keinem bestehenden Währschaftsgcsetze, sondern

nur in dem Gesetzcscntwurfc für den Canton Zürich vor.
10) Der Vorfall der Scheide (Beizen),

im Canton Zug.
Währschaftszeit: 30 Tage.

17) Die Mauke (Raspe, Straubfuß, räppig),
im Canton Luzcrn.

WährschastSzcit: k Wochen.

18) Der Spath (spättig), im Canton Glarus.
Wahrschaftszeit: 4 Wochen.

10) Das Koppeu (Windschuappen, Lustschuap-

pen, Krippcnbeißen, Barrcnbcißen, Krippensctzen, Luft-
koppeu, Koken, Bollen, französisch: tie, italiänisch:
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moràilo il loguo «iâoZirosopo), m dm Cantonen

Zürich, Schafhausen, Appenzell, St. Gal-
len, Bünden (Hochgericht 1'osolnavo und Gesetzes-

Vorschlag) und Wallis.
Währschastszeit:

Wallis 6 Wochen.

Bünden -1 Wochen und Tage.

Zürich und Schafhausen 14 Tage.

Appenzell und St. Gallen 8 Tage.
SO) Die Stettigkeit (italiänisch: koslio, res-

lino), in den Cantoneu Luzcrn, Uri, Schwyz,
Glarns, Appenzell, St. Gallen, Bünden
(Chur und Hochgericht l?ì)sàiavv), Thurgan und

Tessin.
Währschastszeit:

Bünden 6 Wochen und 1 Tag.
Luzcrn L Wochen.

Uri 1 Monath.
Bünden l'ttselünvo 3ti Tage.

Glarus 4 Wochen.

St. Gallen, Thurgau und Tessin 14 Tage.

Appenzell 8 Tage.
Schwyz unbestimmt.

Anmerkung. In dem Gesetzesvorschlage für den

Canton Bünden ist die Stcttigkcit mit einer Währschafts-
zeit Von 4 Wochen und 3 Tagen aufgeführt.

21) Die Widersetzlichkeit gegen das
Ziehen nnd den Hnfbeschlag, in den Can-

tonen Appenzell und Thurgau.
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Währschaftszeit:
T h » r g a u

Appenzcll
3 Woche»

8 Tage.
A n m er k u n g. In dem Währschaftsgesetze des Can-

tonsThurgan heißt es: „beym Zugvieh," daher dieser

Fehler auch zu den Wàhrschaftsmàngcln beym Rindvieh
gehört.

22) Die Gewohnheit d»rchzubrechen,
im Canton St. Gallen.

Währschaftszeit: 14 Tage (vom Austrieb an).
Anmerkung. Im Hochgericht stosclnavo in BÜN--

den und im Canton Tessin (Imgnno) kommen als
Währschaftsmängel bey Pferden noch: ckoxlin vocclstn.
veraltetes Hinken und cko^lia vocolnn nvi piocki (welch'
letztere Benennung mit „hohlfüßig" übersetzt wird,
ersterer mit 14 Tagen, letzterer mit 30 Tagen Währ-
schaftszcit; ferner ckistlà und closlilalo (zerbrochener oder

eingebogener Rückgrath welche Krankheit bei Saum-
Pferden nicht selten vorkommen soll, in Tcssin mit 14,

in stosclunvv mit 30 Tagen Währschaftszeit, und endlich

im letztem Hochgericht noch sìiancà (lendenlahm) mit
30 Tagen Währschaftszeit vor. Im Canton Appcnzell
A. R. ist (durch das Gesetz vom 30. April 1837) für daS

Schlagen, Beißen und Scheuseyn eine Währschaftszeit
von 8 Tagen festgesetzt.

IN Beim Rindvieh.
Ansteckende Krankheiten.

1) Die Rindviehpest (Rinderpest, Lvscrdürre,

Uebergalle, Gallensenche in dm Cantoncn Züri ch,
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Schafhausen, Appenzell, St. Gallen und

Thurgau.

Thur g au 8 Tage.

Anmerkung. Die Löscrdürre ist in den Gesetzes-

cutwurf für den Canton Zürich nicht aufgenommen.

2) Die ansteckende Lnnqensucht (Lun-
genseuchc, französisch: In plllliism pulmniuüro pom-
molièro, auch I'ourrituro), in den Cantonen Zürich»
Bern» Luzern, Unterwalden, Zug, Basel,
Schafhausen, Appenzell, St. Gallen,
Bünden (Gesetzesvorschlag), Aargau, Thür-
gau, Waadt, Wallis und Neuenburg.

Anmerkung. Die ansteckende Lnngensucht beym

Rindvieh ist in allen denjenigen Währschaftsgcsetzcn als

Währschaftskrankhcit aufgestellt zu betrachten, in welchen

es heißt: „alle Arten von Lungcnsucht," oder: „Lungen-

faule, lungenfaul, faul." Nur in dem Wahrschafts-
gesctze des Cantons St. Gallen und in dem Gesetzes-

vorschlage für den Canton Bünden ist die Lungensucht
als ansteckende Krankheit bezeichnet; in andern Währ-
schaftögesetzen wird unter den angeführten Benennungen
ebensowohl die ansteckende Lungensucht als die Lungen-
schwindsucht (Folge von Lungenentzündung) verstauben.

In der gerichtlichen Thierhcilkunde von Oberthierarzt

Michel (8.66, S. 117) spricht sich derselbe dahin

aus, daß es dem gerichtlichen Thierarztc bei der Bencn-

Währschastszeit:

St. Gallen
Schafhauscn
Zürich und Appenzell

l» Wochen.
4 Wochen und Z Tage.

10 Tage.
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nung „lungcnfaul" eigentlich heiß und bang machen möchte,

was er hierüber für eine Definition zu geben habe;
und ans den 8-8- 71 bis 71 (S. 121». ff.) scheint zu

erhellen, daß er die ansteckende Lungensucht nicht im Auge

gehabt habe, obschon dieselbe in den von ihm angeführten

betreffenden Gesetzen der Cantonc Zürich, Lu zcrn,
Basel, Schafhauscn, St. Gallen, Aargau
und Thurgau genannt oder gemeint ist. — In dem

Währschaftögesetze des Cantons Frcyburg heißt es:

„von welcher Art die Lungenschwindsucht sey, mit Eiterung

(vulgo Lungcnfäulc) oder mit knotigen Concretioncn,

Verhärtungen (vulgo Finnen)." In diesem, so wie

in dem betreffenden Gesetze des Cantons Solothurn,
in welchem es nur heißt: „Lungenschwindsucht," scheint die

ansteckende Lungcnsucht oder Lungcnscuchc nicht unter die

Währschaftskrankheitcn aufgenommen worden zu seyn. In
den Gcsetzcsentwurf für den Canton Zürich ist sie eben-

falls nicht aufgenommen, wofern sie nicht unter „Abzeh-

rung in Folge von Kacherien und organischen Fehlern der

Eingeweide" begriffen ist.

Währschaftszcit:
U nter walden ein halbes Jahr und Tagsfrist.
W allis 3 Monathe.

Appenzell 90 Tage.

Thurgau 2 Monathe.

St. Gallen 8 Wochen.

Zürich, Basel und Aargau l! Wochen und 3 Tage.

Bünden, Waadt und Neucnburg 0 Wochen.
L uz c rn und Schafhauscn 1 Wochen und 3 Tage.

Bern und Zug .30 Tage.
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A n iner k u il g. In dem Gesetzbuch Landbnch des

Cantons Unterwalden heißt es im 11. Absatz, Artikel

2, unter anderm : „Wenn ein Stück Vieh an den Wänden

und Fleisch finnig oder faul erfunden würde, mag solches

dem Verkäufer, oder wo es einem geworden, wenn es

unter eines halben Jahres und Tagsfrist geschieht, wieder

hinter sich gegeben werden. Im Fall aber solches allein

an Lungen und Leber finnig, faul oder presthaft wäre,

soll ein solches Vieh nicht mehr rückfällig seyn, sondern

dem Käufer allein dafür 2 fl. abgezogen werden. Jedoch

soll der Käufer dem Verkäufer das Gcrick zu übcrschicken

schuldig seyn, wenn er ihm die Krone abziehen wollte."

3) Die Rande, in den Cantoncn Zürich,
Schafhauscn, Appcnzell und Wallis.

Anmerkung. In der Währschaftöordnung des

Cantons Wallis steht: „aussätziges Hornvieh."

Währschaftszcit:

Walliö 3 Monathe.

Zürich und Appcnzell 3 Wochen.

Schafhausen 14 Tage

Anmerkung. Die Räude kommt in dem Gesetzes-

entwürfe für den Canton Zürich nicht vor.

Nichtansteckende Krankheiten.

4) Der Wahnsinn (Hirnwuth, Sturm, Sturm-
krankhcit, Stumpfsinn, Taubheit, Umlaufkrankheit,
Tippelkrankhcit, umläufig, tippelich), in den Cantoncn

Zürich, Bern, Luzern, Glarns, Zug, Frey-
hurg, Basel, Appcnzell, St. Gallen, Aar-
gau und Tburgau.
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Währschastszcit:

Glarus: wenn Jahr und Tag noch nicht verflossen sind.

Zürich, Basel undAargau: 6 Wochen und 3 Tage.
Thur g au 6 Wochen.
Luzern .4 Wochen und 3 Tage.
Bern, Zug und Appenzcll 30 Tage.
Frcyburg 20 Tage.
St. Gallen Ta^'.

Anmerkung 1. In dem Währschaftsgesetzc des

Cantons Frcyburg wird diese Krankheit als Zeichen
und Folge der Gchirnwasscrsucht betrachtet.

Anmerkung 2. Dieselbe kommt in dem Gesetzes*

Entwürfe für den Canton Zürich nicht vor.
5) Die Fallsucht, in den Cantoncn Zürich,

Zug, Basel, Schafhausen, Appenzcll, St.
Gallen, Bünden (Gcsetzeövorschlag), Aargau,
Thurgau, Tcssin (Imguno) und Wallis.

Wührschaftözcit:

Zürich, Basel undAargau: 6 Wochen und3Tage.
Bünden, Thurgau und Wallis 0 Wochen.

Schafhausen 4 Wochen und 3 Tage.

Appenzcll 30 Tage.

St. Gallen 4 Wochen.

Tcssin 44 Tage.

Anmerkung. In dem Gesctzcsetttwurfe für den

Canton Zürich ist eine Währschastszcit von 40 Wo-
chcn für die Fallsucht festgesetzt. In andern Bezirken

des Cantons Tessin, als in demjenigen von Imguno.
beträgt die Währschastszcit 30 und in andern 40 Tage.



18

6) Der Schwindel, in den Cantoneu Zug,
Frey bürg und Wallis.

Währschaftszcit:

WalliS V Wochen.

Zug 30 Tage.

Frcyburg 20 Tage.

7) Die Engbrüstigkeit, in den Cantoncn

Zürich und Schafhausen.
Währschaftszcit:

Zürich 6 Wochen und 3 Tage..

Schashausen 4 Wochen und 3 Tage.

Anmerkung. In dem Währschaftsgesctzc des Can-

tons Zürich heißt es: „alle Arten von Engbrüstigkeit,"
dagegen in dem Gesctzeöentwurfc: „Engbrüstigkeit mit 3

Wochen Währschaftszcit, wenn nicht hochträchtiger Zu-
stand die Ursache davon ist, in welchem Falle die Währ-
schaftözeit 14 Tage über das Kalben hinaus dauert."

8 Andauernder H n sten, in den Cantonen

Thurgau und Tessin Lugano).

Währschaftszeit:

Thurgau .3 Wochen.
Tessin 14 Tage.

9) Abzehrnng in Folge vonKachcrien und orga-
nischcn Fehlern der Eingeweide (Fäule), in den Canto-
nen Zürich, Bern, Luzern, Uri, Schwyz,
Unterwalden, Zug, Freyburg, Basel, Schaf-
Hausen, Appenzell, Aargau, Thurgau,Waadt,
Wallis und Neuenburg.
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Währschaftszcit:

S ch w y z : innerhalb eines

halbenJahrcs und in den ersten 3Wochen und 3 Tagen.
U nter w aldcn : unter einem halben Jahr und Tagsfrist.
Walliö 3 Monathe.
Thurgau Z Monathe.
Appenzell 00 Tage.
Zürich, Basel und Aargau 6 Wochen und 3 Tage.
Ncucnburg 6 Wochen.

Luzern und Schafhausen 4 Wochen und 3 Tage.
Uri 1 Monath.
Bern und Zug 30 Tage.

Frcyburg 20 Tage.
Waadt 12 Tage.

Anmerkung 1. In der Währschastsordnung von

Bern heißt es: „Lungen- und Lcbcrfäule," und in dem

Währschaftögcsetzc des Cantons Frey burg wird die

Lcberschwindsucht oder chronische Lcbcrfäule besonders auf-
geführt und als Ausartung der Lebersubstanz oder Bereite-

rung derselben erklärt.

Anmerkung 2. In dem Gcsetzesentwurfe für den

Canton Zürich sind für Krankheitszustände der Art bloß
3 Wochen Währschaftszcit festgesetzt.

10) Knochenbrülihigkeit (Markflüssigkeit).
WährschastSzcit: 3 Wochen.

Anmerkung. Diese Krankheit kommt allein in dem

Gcsetzesentwurfe für den Canton Zürich vor.

11) TLeichîôpfigkeit, im Canton Thurgau.
Währschaftszcit: 3 Wochen.

2 »
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12 WZeichsüs? ig?eit, im Canton Thurgau.
Währschaftszcit: 3 Wochen.

13) Brust- oder Bauch Wassersucht, in den

Cantoncn Appenzcll, St. Gallen und Thurgau.
Währschaftözeit:

Appcnzell 45 Tage.

St. Gallen und Thurgau 0 Wochen.

14) Die Finnen (Pfinnen, Drüsenkrankheit,

Perlsucht, Zäpfigkcit, finnig, perlicht, Pferlich, zäpfig,
hirschig, kränigt, französisch: 1a plllüisio pulmonairo
lndoicàuso sLungcnsinnen^I, laàrio), in den Canto«

ncn Bern, Luzern, Uri, Schwyz, Unterwal--
den, Glaruö, Zug, Frcyburg, Solothurn,
Appcnzell, St. Gallen, Bünden, Thurgau
und Waadt.

Währschaftözeit:

Bün den Ch ur 1 Jahr und 1 Tag.
Gla ruö : wenn Jähr und Tag noch nicht verflossen sind.

Schwyz: innerhalb eines

halben Jahres und in den ersten 3 Wochen und 3 Tagen.
U n t e r w aldcn : unter einem halben Jahr und Tagsfrisi.
Bünden Gesetzesvorschlag) 0 Monathe.
St. Gallen und Thurgau 4 Monathe.

Appcnzell.. 120 Tage.
Frcyburg 2 Monathe.
Luzern 4 Wochen und 3 Tage.
Ilri 1 Monath.
Bern, Zug und Solothurn 30 Tage.
Wäädt l? Tage.
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A » merk u n g. In der Währschaftsordnung des Can--

tens G lar uö heißt es: „Wenn einer dem andern ein

Haupt Vieh verkauft, welches bei der Schlachtung sinnig
erkannt würde, sosoll der Käufer zwar das Stück Vieh
behalten; der Verkäufer aber ist gehalten, demselben den

vierten Theil des Kaufpreises zu ersetzen, welchen Er-
satz dann der Verkäufer wieder bei dem zu fordern hat,
der ihm das Haupt Vieh verkauft hat.

In dcm Währschaftsgcsetze des Cantons Appcnzcll:
„ Wenn das Fleisch von dem mit Finnen behafteten gcschlach-

tetcn Thiere als ungenießbar erfunden wird, so fälltder Scha--
den auf den Verkäufer; wenn aber das Fleisch benutzt wer-
den kann, so soll von jedem Gulden der Verkaufssumme
ein Abzug von 12 Kreuzer Statt finden; oder es mag der

Verkäufer das geschlachtete Vieh zur Hand nehmen."

In dem Währschaftsgesctze des Cantons St. Gallen:
„Wenn das Fleisch benutzt werden kann, findet ein Abzug

von 15 Kreuzer vom Gulden, im Falle aber, so es nicht

zu benutzen ist, der Heimfall und Zurücknahme Statt.
Den Grad der Finnen und ob und wie das Fleisch benutzt

werden dürfe, läßt der Gemcindrath erwählen, und ladet
den Verkäufer zu diesem Endzwecke vor, wenn er im glei-
chen Bezirke wohnt; außer diesem Falle aber, oder so der

Verkäufer auf die erste Notifikation nicht erschiene, fahrt
er ohne wciters in seinen Verfügungen vor. In jedem

Falle ertheilt er ein Zeugniß über die Beschaffenheit dcS

Umstandcs, damit der kompetirliche Richter nöthigen Falls
über die Rückerstattung des Betrags absprechen könne."

In dem Währschaftsgesetze des Cantons Thurgau:
„Wenn das Fleisch gleichwohl benutzt werden kann, so soll
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sich der Käufer mit einem Abtrag von 15 Kreuzer pr.
jeden Gulden des Kaufpreises, oder 25 Kreuzer pr. Cent-

ner begnügen lassen."

15) Chronischer Durchsall (chronische

Ruhr, Fuhrharnung, Salzschaden, salzschädig), in

den Cantonen Zug und Bünden. ")
Währschaftszeit:

Bünden 6 Monathe und 1 Tag.

Zug 30 Tage.

16) Chronisches Blntharnen (Winter-
harnung), im Canton Zug.

Währschaftszeit: 30 Tage.

17) Blasen- und Nierenstein, im Canton

Schafhausen.
Währschaftszeit: 4 Wochen und 3 Tage.

Anmerkung. In dem Gesctzcöesentwurfe für den

Canton Zürich kommt die Harnverhaltung als Folge
vorhandener Harnsteine mit 6 Wochen Währschaftszeit vor.

13) Die Unfruchtbarkeit bei männlichen
Thieren kommt nur in dem Gesctzesvorschlage für den

Canton Zürich mit einer Währschaftszeit von 12 Wo-
chen vor.

19) Die Unfruchtbarkeit bei Kühen, in
den Cantonen St. Gallen und Thur g au.

*) Hr. Thierarzt Jm-Thurn halt irrig die Benennung
„Salzschaden" für gleichbedeutend mit Lecksucht (Die
Wähtschaftsgesetze der Schweiz ic. S. 121), Diese Be-
nennuug bezeichnet einen in Bünden häufig vorkomme»,
den chronischen Durchfall, in dessen Folge ein allgemeiner
kachektischer Zustand eintritt.
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Anmerkung. In dem Währschaftsgesctze des Can-
tonsSt. Gallen heißt es: „Kühe, welche nicht mehr

trächtig werden, sollen dem Verkäufer zurückgegeben wer-
den können, nachdem ihm der Mangel, wenigstens 8 Tage
von der Sichtbarwerdung an, angezeigt worden;" in
demjenigen des Cantons Thurgau: „das Unvermögen
der Kühe, trächtig zu werden, macht den Kauf rückgän-

gig, wenn der Fehler dem Verkäufer spätestens S Tage
nach der Entdeckung angezeigt wird."

20) Die Stierseuche (Stiersucht, Brüllen,
Reiten, Monathreiterey in den Cantoncn S ch a f h a u-
sen, St. Gallen und Thurgau.

Währschastözcit:

Thurgau 2 Monathe.
Schafhausen 4 Wochen und 3 Tage.

St. Gallen 14 Tage

(von der Sichtbarwerdung an).
Anmerkung. In dem Gcsetzesentwurfe für den

Canton Zürich kommt diese Krankheit mit Z Wochen,
und in demjenigen für den Canton Bünden mit 1 Mo-
nsth (vom Kaufan) Währschaftszeit vor.

21) Der Scheiden- und Gebärmutter-
Vorfall (Beizen, Aeugcn, Birchen, Leibzeigen), in
den Cantoncn Zürich, Bern, Zug, Solothurn,
Schafhausen, Appenzell, St. Gallen, Bün-
den (Gesetzcsvorschlag), Aargau und Thurgau.

Währschaftszeit:

Züri ch und A a r g au 6 Wochcn und 3 Tage.

Thurgau 6 Wochen.
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Schafhause n 4 Wochen und 3 Tage.

Bern, Zug und Solothurn 30 Tage.

Bünden 14 Tage.
A n merku ng. In den WährschaftSgcsctzen der Can-

tone Appenzell und St. Gallen heißt es: „von
der Erscheinung Sichtbarwcrdung der Krankheit an,
wenn die Kuh nicht inner dieser Zeit gckalberet hat."

In dem Gcsetzcsvorschlagc für den Canton Bünden:
nach dem ersten Kglbwcrfen, zeige er sich vor oder nach

dem Kalbwerfen."
Indem Währschaftsgcsctzc des Cantons T hur g au:

„die Gewähr gegen dieses Uebel dauert so lange fort, bis
die Kuh wieder gckalberet haben wird, und in derZwi-
schenzeit ist für die Klage darüber von dem Tage au, da

dasselbe sich zeigt, dem Käufer noch -weitere Frist von 6

Wochen gestattet."

22) Krankheiten und Mangel am
Euter (unrecht, ung'recht), in den Cantonen .Zug,
Appenzell, St. Gallen und Bünden (Gesetzes-

Vorschlag

Zug 46 Stunden.
Anmerkung. In dem Währschaftsgcsetzc des Can-

tons Zug heißt es: „alle Krankheiten uud Mängel am
Euter, die nicht seit dem Kauf entstanden mit einer

St. Gallen
Appenzell

4 Wochen.
15 Tage.

Währschaftszeit:
St. Gallen
Appenzell
Bünden

14 Tage.
8 Tage.
6 Tage.
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Währschaftszcit von 48 Stmrden bei milchgebendem Vieh;
bei galtgchcndcm aber, wenn der Käufer erweisen kann,
daß das Stück Vieh den sich erzeigten Mangel beim Ver--

käufer schon hatte."

In demjenigen des Cantons Appenzell: „für lang-
wierige Euterkrankhcitcn;" in demjenigen des Cantons

St. Gallen: „Verhärtungen am Euter und alle Eu-
terkrankheiteu und Mängel überhaupt, 14 Tage von der

Sichtbarwerdung ;" indem Gesetzesvvrschlage für den Can-

ton Bünden: „wenn es Milch gibt, 6 Tage vom Tage
des Kaufs an, wenn es galt war, 6 Tage vom nächsten

Kalben an."
23) Die Widersetzlich eit gegen da»

Melken, in den Cantonen Appenzell und St.
Gallen:

Währschaftszcit:

Appenzell: 8 Tage vom Kauf an wenn die Kühe

nicht galt gehen.

St. Gallen: 14 Tage, wenn sie nicht galt gehen in

diesem Falle aber 8 Tage, nachdem sie gekalbert haben.

21) Das Selbftnilsfnngen der Milch,
in ben Cantonen Schafhausen, Appenzell, St.
G alle n, Bün den (Gcsctzesvorschlag) und Th u r g an.

Währschaftszcit:
Appenzell 15 Tage.

Für die übrigen Cautone 14 Tage.

Anmerkung. In dem Währschaftsgcsetze des Can-

tonö St. Gallen heißt es: „14 Tage vom Kauf an;"
in dem Gcsetzcsvorschlage für Bünden: 14 Tage, wenn
es zur Zeit des Kaufes Milch gibt, 14 Tage über das



nächste Kalben, wenn es galt war;" in dem Währ-
schaftSgcsetze für den Canton Thurgau: „von der Zeit
an, wo die Kuh milchgcbcnd ist."

25) Das Milch rinn en.
Anmerkung. Dieser Mangel kommt nur iu dem

Gcsctzesvorschlage für den Canton Bün denmit derselben

Währschaftszeit und Bestimmung wie das Selbstauö-
saugen der Milch vor.

2ö) Das Saugen an ander» Kühen,
in den Cantonen St. Gallen, Bünden (Gesetzes-
Vorschlag und Thurgau.

Währschaftszeit:

In sämmtlichen 3 Cantonen 14 Tage.
Anmerkung. In dem Währschaftsgesctzc des Can-

tons St. Gallen heißt es: „vom Austriebe an gc-
rechnet."

27) Das Stechen und Schlagen, in den

Cantonen Appenzell, St. Gallen, Bünden
(Gesetzcsvorschlag) und Thurgau.

Währschaftszeit:
Für Appenzell 15 (vom Tage des Kaufs an) und

für die übrigen Cantone 14 Tage.
23) Das Schtvanzfressen.
Anmerkung. Dieser Mangel kommt nur in dem

Gesetzcsvorschlage für den Canton Bünden mit der die

Währschaftszeit betreffenden Bestimmung vor : „Für diesen

Fehler gelten hinsichtlich der Währzeit ganz die gleichen

Festsetzungen, wie für das Saugen an andern Kühen ;

nähmlich bei Vieh, welches zwischen dem 15. May und
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dem 15. September verkauft wird dauert die Wahrzeit
14 Tage vom Kauf an gerechnet; bei solchem hingegen,
das zwischen dem 15. September und 15. May verkauft

wird, 14 Tage nach dem ersten Austriebe, auf keinen

Fall aber länger, als bis zum 15. des nachfolgenden

Juny."

29) Das Durchgehen uns der Weide
(Zaunbrcchcn), in den Cantoucn Z u g Appcnzell,
St. Gallen und Bünden (Gesetzcsvorschlag).

Währschaftszeit:

Appcnzell 15 Tage.

St. Gallen und Bünden 14 Tage.

.Zug unbestimmt.

Anmerkung. In dem Währschaftsgcsetze für den

Canton Zug heißt es: „wenn bewiesen werden kann,

daß das Stück Vieh dieses Laster schon vor dem Kauf an

sich hattein den Währschaftsgcsctzcn der Cantone A p-
penzcll und St. Gallen: „vom Austriebe des

Viehes an gerechnet," und in dem Gcsetzesvorschlage für
den Canton Bünden ist für diesen Mangel dieselbe Bc-

stimmung, wie für den vorhergehenden enthalten.

30) Falsch zugesicherte Trächtigkeit,
in den Cantonen Zürich, Appcnzell, St. G a l-
lcn, Bünden Gesetzesvorschlag und Th UV g au.

Währschaftszeit:

St. Gallen und T h u r g au 3 Monathe.

Appcnzell L0 Tage.
Bünden K Wochen.

Anmerkung. In dem Währschaftsgcsetze des Can--

tons Zürich heißt es : „Fälschlich zugesicherte, über 0
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Wochen hinausgehende Trächtigkeit einer Kuh, wo-
für die Währschaftszeit bis zum Kalbern oder einem frü-
Hern Verwerfen dauert;" in dem Währschaftsgcsctzc für
den Canton A p p c n z cll: „Inner dieser Frist ist der

Verkäufer zur Zurücknahme des Viehes verpflichtet, und

hat dem Käufer für jede Woche einen Gulden Futter-
gcld zu vergüten in dem Gcsctzcsvorschlage für den Can-

ton Bünden ist der betreffenden Bestimmung beigefügt :

„wird das Stück Vieh für leer gegeben und ist es nicht,
so dauert die Nach währ 4 Wochen vom Kauf an."

31) Falsch angegebene Zeit See
Trächtigkeit, in den Cantoncn Zürich, G la-
rus, Appcnzcll, St. Gallen, Bünden und

T h u r g a u.

Anmerkung 1. In dem Währschaftsgcsctze des

Cantons Zürich heißt es: „Unrichtig angegebene Träch-
tigkcit einer Kuh » wofür der Käufer von dem Vcrkäu-

fcr, nach Verfluß der zweyten Woche der vorgegebeneu

Zeit deS Kalbens, eine billige Entschädigung zu fordern
berechtigt ist."

In dem Landrcchte für den Canton Gla r u s steht im

§. 204 t „Wenn einer dem andern ein tragendes Haupt
Vieh gibt, und dasselbe dann auf die angegebene Zeit
nicht an Nutzen geht, so soll der Verkäufer für jede

Woche dem Käufer 1 Krone 24 Btzn. bezahlen."

Zu demjenigen des Cantons Appcnz ell: „Für Vieh,
das länger als 14 Tage über die angegebene Zeit trächtig
geht (übertragt) muß der Verkäufer dem Käufer von der

dritten Woche an bis zum Kalbern für jede Woche einen
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Gulden Futterlohn, jedoch in keinem Fall mehr als fur
It Wochen, bezahlen."

In demjenigen des Cantons St. Gallen: „Für
Kühe, die übertragen, sollen 14 Tage zugegeben seyn,

was aber über 14 Tage geht, soll für jede Woche 1 fl.
12 kr. bezahlt werden.

In der Währschaftsordnung von Chur: „Wegen
Ucbcrtragung halber der Kühcn, falls sie laut des Ver-
käufcrs Angaben 21 Tage übertragen thäten, soll (der
Verkäufer) dem Käufer nichts schuldig seyn zu vergüten;
falls sie aber mehr als 21 Tage übertragen würden, soll
er ihm für die ganze Zeit einen Batzen alle Tage zu ver-
guten und zu bezahlen (haben)."

In dem 1825 vom Großen Rathe des Cantons Bün-
den dccrctirtcn Gesetze : „Ueber die zu gewährleistende rich-
tige Angabc des Kalbcrns bei Veräußerung eines Stück

Viehes," wird im Artikel 2 ebenfalls festgesetzt, daß, wenn
ein Rind nicht länger als 21 Tage übertrage, keine Ver-
gütung gefordert werden könne; im Artikel 4, daß, wenn

Rindvieh nicht mehr als 42 Tage übertrage, der Abtreter

dem Uebernchmer vom 21. Tage an eine tägliche Entfchä-

digung von 12 Kreuzer zu leisten schuldig sey ; nach Artikel

5 wird, wenn die Uebertragung länger als 42 Tage

dauert, die Entschädigung für jeden Tag auf 20 Kreuzer

festgesetzt, wenn sich der Beschädigte damit begnügen will.

In dem Währschaftsgesetze des Cantons Thurgau:
„Wenn eine als trächtig verkaufte Kuh mehr als 14

Tage über die angegebene Zeit übertragt, sosoll dafür

jede Woche, die es länger dauert, ein Ersatz von 1st.
20 kr. gegeben werden."
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Anmerkung 2. In der Währschastsordnung für
Tessin (Imgaiw) kommt ein Währschaftömangel beim

Rindvieh unter der Benennung „Itusso" vor. In italiä-
nischcn Wörterbüchern und bei anwesenden Italienern
konnte keine Auskunft über die Bedeutung dicseS Wortes
in deutscher Sprache erhalten oder vielmehr kein deutscher

technischer Auödruck dafür ausfündig gemacht werden. Da
russare deutsch „schnarchen" und il russo „das Schnar-
chcn" heißt, so dürfte die erstere Benennung vielleicht die

Engbrüstigkeit beim Rindvieh bedeuten, ch

0. B e i S ch a f c n.
Ansteckende Krankheiten.

1 Die Sck) aspocken Schafpockenseuche, Schaf-
blättern), in den Cantonen Schafhausen, T hur-
gau und Waadt.

Währschaftszeit:
Schafhausen 4 Wochen und 3 Tage.

THurgau 14 Tage.
Waadt 12 Tage.

2) Die nasse nnd trockene Naude, in
den Cantonen Zürich, Basel, Schafhausen, St.
Gallen, Aargau, Thurgau und Waadt.

Währschaftszeit:

Schafhausen 4 Wochen und 3 Tage.

Zürich, Basel und Aargau 15 Tage.

St. Gallen und Thnrgan 14 Tage.

Waadt 52 Tage.

Hr. Thierarzt Nä'f in Aar bur g übersetzt kussa mit
Lungenschwindsucht.
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3) Die bösartige (chronische) Klauen-
senche, im Canton Schafhausen.

Wâhrschastszcit: 4 Wochen und 3 Tage.

Nichtansteckenöe Krankheiten.
4) Der Schwindel, im Canton Zug.

Währschaftözeit: 15 Tage.

5) Die Fallsucht, in den Cantonen Zürich
und Zug.

Wâhrschastszcit:

Zürich 1 Monath.
Zug 15 Tage.

6) Die Drehkrankheit (Drehsucht, Tobsucht,
Wasserblase im Gehirn), in den Cantonen Zürich, Zug,
Schafhausen, St. Gallen und Thurgau.

Wâhrschastszcit:

Schafhau sen 4 Wochen und 3 Tage.

Zürich und Zug 15 Tage.
St. Gallen und Thurgau 14 Tage.

7) Die Egclkrankheit, im Canton Schaf-
Hausen.

Wâhrschastszcit: 4 Wochen und 3 Tage.
8) Die Wassersucht, in den Cantonen Schaf-

Hansen und Thurgau.
Wâhrschastszcit:

Schafhausen 4 Wochen und 3 Tage.

Thurgau 14 Tage.

Anmerkung. In dem Wâhrschaftsgesctzc des Can-
tons Schafhauscn scheinen die Benennungen „An-
bruch" (was sonst mit „Krätze" oder „Rande" synonim
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ist und „Wassersucht" als gleichbedeutend angesehen zu

seyn, indem es heißt: ,,5) der Anbruch (Wassersucht)."

I). Bei Ziegen.
1) Der Schwindel, in den CantoncnZug und

Schafhausen.
Währschaftszeit:

Schafhansen 4 Wochen und 3 Tage.

Zug 15 Tage.
2 Die Fallsucht, in den Cantoucn Zug und

Schafhausen.
Währschaftszeit:

Schafhauscn 4 Wochen und 3 Tage.

Zug 15 Tage.

3) Die Drehkrankheit, im Canton Zug.
Währschaftszeit: 15 Tage.

4) Die Lungen- und Lebervereiterung
Fäule im Canton S oloth u rn.

- Währschaftszeit: 15 Tage.
5) Abzehrung aller Art, im Canton

Schafhausen.
Währschaftszeit: 4 Wochen und 3 Tage.

6) Die Brust- und Bauchwassersucht,
im Canton Solothurn.

Währschaftszeit: 15 Tage.

T. Bei Schweinen.
A n stccke n dê Krankheit.

1) Die Nande (aussätzige Schweine), im Canton

Wallis.
Währschaftszeit: K Wochen.
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Nichta n stccken d e Krankheiten«
2) Die Lungenschwindsucht (Lungenfäule),

m den Cantonen Zürichs S o lo thuen, Basel,
Schafhauscn, St. Gallen, Aargau und Thnr-
g au.

Währschaftszeit:
St« Gallen 8 Wochen.

Zürich, Basel und A arg au: K Wochen und 3 Tage.
Schaf Hausen 4 Wochen und 3 Tage«

Thurgau 4 Wochen«

Solothurn 15 Tage«

Anmerkung. In dem Währschaftsgcsetze des Can-
tons Schafhausen heißt es: ,,alle Arten vott Lun-
genkrankheiten. "

3) Abzehrung in Folge von Koche-
xicn und organischen Fehlern der Ein-
geWeide.

Anmerkung. Krankhcitszustände der Art (abgcse-
hen von der vorhergehenden dahin gehörenden Krankheit)
kommen nur in dem Gesetzesentwurfs für den Caüton

Zürich mit einer Währschaftszeit vott 3 Wochen vor-

4) Die brandige Bräune (das wilde Feuer),
im Canton St« Gallen.

Währschaftszeit: 14 Tage«

5) Die Finnen, in den Cantonen Zürich, Bern,
Frcyburg, Solothurn, Basel, Schafhausen,
Appenzell, St« Gallen, Bünden (Gesetzeövor-

schlag), Aargau, Thurgau, Tefsin (Imgano),
Waadt und Ncuenburg.

3
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Währschaftszcit:
St. Gallen 4 Monathe.
THurgau 2 Monathe.
Bünden 8 Wochen.

Zürich und Aargan (> Wochen und 3 Tage.
Schafhausen 4 Wochen und 3 Tage.

Appenzell 30 Tage.

Solothurn 15 Tage.
Waadt 42 Tage.
Tessin 8 Tage.
Bern und Freyburg 48 Stunden.

Basel und Neuen bürg unbestimmt.

Anmerkung. In dem Währschaftsgesctzc des Can-

tons St. Gallen heißt es: „Es hat in Absicht der

Entschädigung und des Heimfalls die gleiche Bewandt-

»iß, wie bei dem Hornvieh."
In demjenigen des Cantons Thurgau: „in glei-

cher Art, wie beim Hornvieh. "

In demjenigen für den Canton Appenzell: „Im
Uebrigcn tritt dieselbe Behandlung ein, wie sie Hinsicht-

lich deS Rindviehes vorgeschrieben ist. "
In den Währschastsgcsetzen der Cantonc Bern und

Frey bürg: „Wenn sich bei einem Schweine, das bin-
nen 48 Stunden, von der Uebernahme an zu rechnen,

geschlachtet wird, die Finnen zeigen, so soll der

Gewährsmann dasselbe wieder an die Hand nehmen,

und dein Uebernchmer den empfangenen Gcgcnwcrth zu-
rnckbezahlen, oder ihn seiner Verpflichtung entlassen,

und ihm in jedem Falle die Schlachtkosten ersetzen. "

In dem Währschaftsgcsetze des Cantons Basel:
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„In Betreff der -Finnen wird festgesetzt, daß wenn
ein gekauftes Schwein finnig ausfallen sollte, nach bis-
heriger Observanz der Käufer nicht verpflichtet seyn soll,
solches zu behalten. "

In demjenigen von Neuenburg: „Ein mit den

Finnen behaftetes Schwein kann von dem Käufer
dem Verkäufer zurückgegeben werden, ohne daß eine

Entschädigung von Seite des letztem Statt findet, "
6) Das Auffressen der Jungen, in den

Cantonen St. Gallen und Thurgau.
Währschaftszeit:

in beiden Cantonen 8 Tags.
Anmerkung. In den beiden betreffenden Gesetzen

ist die Bestimmung enthalten: „Für das Auffressen der

Jungen leistet matt 8 Tage nach dem Vorfall Gewähr,

doch nur, wenn fich derselbe auch vor dem Kaufe zuge-

tragen hat."

In Folge dieser Aufzählung der Währschaftsmängel
der Pferde, Maulthiere, Esel, des Rindviehes, der

Schafe, Liegen und Schweine und der dafür festgesetzt-

ten Währschaftszeit in den verschiedenen Cantonen der

Schweiz, finden wir uns zu den Nachstehenden Beiner-

kungcn und Zusammenstellungen veranlaßt.

In Hinsicht der Anzahl der Cantone, in deren Währ--

schaftsgcsetzen und Ordnungen die aufgezählten Krank-

heiten und Fehler als Währschaftsmängel anerkannt sind,

ergibt sich folgendes Verhältniß:-

1) Der Rotz, in 19 Cantonen.

Die verdächtige Druse, in 9 Cantonen.
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3) Ter Wurm» in S Cantonen.

4) Die Rande bei Pferden, in 7 Cantonen.

5) Ter Koller, in 16 Cantonen.

6) Die Fallsucht der Pferde, in 7 Cantonen.

7) Anhaltende Behaftung mit Krämpfen bei

Pferden, in 3 Cantonen.

8) Der Schwindel, in 1 Canton.

9) Die periodische Blindheit, in 11 Cantonen.

16) Der schwarze Staar, in 7 Cantonen.

11) Die Engbrüstigkeit der Pferde, in 21 Can--

tonen.

12) Die Abzehrung in Folge von Kacherien
und organischen Fohlern der Eingeweide
bei Pferden, in 15 Cantonen.

13) DieBrnst- und Bauchwassersucht, in 3 Can--

tonen.

14) Der Vorfall der Scheide bei Pferden, in
1 Canton.

15) Die Mauke, in 1 Canton.

16) Der Spath, in 1 Canton.

17) Das Koppen, in 6 Cantonen.

18) Die Stettigkeit, in 9 Cantonen,
19) Die Widersetzlichkeit gegen das .Ziehen

und den Hnfbcschlag, in 2 Cantonen.

26) Die Gewohnheit durchzubrechen bei Pfer-
den, in 1 Canton.

21) Die Rind Viehpest, in 5 Cantonen.

22) Die ansteckende Lungensucht (Lungenscuche),
in 14 Cantonen.

23) Die Rande beim Rindvieh, in 4 Cantonen.
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24) Der Wahnsinn bei», Rindvieh, in 14 Cantonen.

25) Tie Fallsucht beim Rindvieh, in 19 Cantonen.

29) Der Schwindel beim Rindvieh, in 3 Cantonen.

27) Die Engbrüstigkeit beim Rindvieh, in 2 Can-

tonen.

28) Andauernder Husten beim Rindvieh, in 2
Cantonen.

29) Abzehrung in Folge von Kachcrien und
organischen Fehlern der Eingeweide beim

Rindvieh, in 19 Cantonen.

30) Die W eichkbvfigkcit, in 1 Canton.

31) Die Wcichfüßigkeit, in 1 Canton.

32) Die Brust- oder Bauchwassersucht beim

Rindvieh, in 3 Cantonen.

33) Die Finnen beim Rindvieh, in 14 Cantonen.

34) Der chronische Durchfall beim Rindvieh, in
2 Cantonen.

35) Das chronische Blutharnen beim Rindvieh,
in 1 Canton.

39) Der B lasen- u n d N ieren stein, in 1 Canton.

37) Die Unfruchtbarkeit der Kühe, in 2 Cantonen.

33) Die Stierseuche, in 3 Cantonen.

39) Der Scheiden- und Gebärmuttervorfalk
beim Rindvieh, in 9 Cantonen.

40) Krankheiten und Mängel am Euter, in
3 Cantonen.

41) Die Widersetzlichkeit gegen das Melken,
m 2 Cantonen.

42) Das Selbstaussaugen der Milch, in 4 Can-

tonen.
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43) Das Saugen an andern Kühen, in 2 Can-

tone».

4t) Das Stechen und Schlagen, i» 3 Cantonen.

45) DaS Durchgehen auf der Weide, in 3 Can-

tonen.

46) Die falsch zugesicherte Trächtigkcit, in
4 Can tone».

47) Die falsch angegebene Zeit der Trächtig-
keit, in 5 Cantonen.

48) Die Schafpocken, in 3 Cantonen.

4')) Die nasse und trockene Rande bei Schafen,
in 7 Cantonen.

50) Die bösartige Klauenseuche der Schafe, in
1 Canton.

51) Der Schwindel der Schafe, in 1 Canton.

52) Die Fallsucht der Schafe, in 2 Cantoneu.

53) Die Drehkrankheit der Schafe, in 5 Cantonen.

54) Die Egelkrankheit der Schafe, in 1 Canton.

55) Die Wassersucht bei Schafen, in 2 Cantonen.

50) Der Schwindel der Ziegen, in 2 Cantonen.

57) Die Fallsucht der.Ziegen, in 2 Cantonen.

58) Die Drehkrankheit der Ziegen, in 1 Canton.

5!)) Die Lungen- und Lebervereiternng bei Zie-

gen, in 1 Canton.

60) Die Abzehrung aller A rtbei.Ziegen, in 1 Canton.
01) Die Brust-- und Bauchwassersucht bei.Zie-

gen, in 1 Canton.

62) Die Rande bei Schweinen, in 1 Canton.

63) Tic Lungenschwindsucht bei Schweinen, in
7 Cantonen.
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64) Die brandige Bräune, in 1 Canton.

65) Die Finnen der Schweine, in 13 Cantonen.

66) Das Auffressen der Jungen, in 2 Cantonen.
- Anmerkung. Tie ausschließlich in den Gesetzes-

vorschlagen für die Cantoue .Zürich und Bünden vor--

kommenden Währschaftömängel sind hier nicht angeführt.

Ju Betreff der Dauer der Währschaftszeit verhalten
sich die längste und kürzeste Tauer derselben wie folgt:

längste Dauer. KürzesteTauer.

3 Monathe.1) Der Rotz

2) Die verdächtige
Truse

3) Der Wurm
4) Tie Räude bei

Pferden

5) Der Koller
6) TieFallsucht der

Pferde

1) Anhaltende Be-
Haftung mit
Kräinpfen bei

Pferden
Der Schwindel
bei Pferden

Die periodische
Blindheit der

Pferde
Ter s ch w a r z e

S ta ar bei Pferden: 15 Tage.

6 Wochen.

6 Wochen.

6 Wochen u. 3 Tage.

6 Wochen u. 3 Tage.

8 Tage.

40 Tage.
40 Tage.

14 Tage.

15 Tage.

6 Wochen u. 3 Tage. 30 Tage.

8)

9)

10)

4 Wochen.

30 Tage.

3 Monathe.

14 Tage.

14 Tage.

14 Tage.
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11) Die Engbrüstig-
kcit der Pferde

12) Die Abzehrung
bei Pferden

13) Die Brust- und
B a u ch w a s s c r-
sucht bei Pferden:

14) Der Borfall der

Scheide bei Pfcr-
den

15) Die Mauke
16) Der Spath
17) Das Koppen
18) DieStettigkeit:
19) Die Widersetz-

lichkcit gegen
daö Ziehen und
dcnHufbeschlag:

20) Die Gewohnheit
d u r ch z u b r e ch e n

bei Pferden
21) Die Rindvieh-

pest
22) Die ansteckende

Lungen sucht
23) Die Rande beim

Rindvieh
24) Der Wahnsinn

beim Rindvieh

?c»lgstc Da»«, KurMeDa»«

-3 Monathe. 8 Tage.

3 Monathe.

6 Wochen.

30 Tage.
6 Wochen.
4 Wochen.
6 Wochen.
6 Wochen.

3 Wochen.

14 Tage.

6 Wochen.

3 Monathe.

8 Tage.

40 Tage-

8 Tage.
8 Tage.

8 Tage.

8 Tage.

8 Tage.

Jahr u.Tagöfrist. 30 Tage

14 Tage.

wenn Jahr »nd Tag 14 Tage,
noch nicht verflossen sind.
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25) Die Fallsucht

beim Rindvieh 6 Wochen u. 3 Tage. 14 Tage.
26) Tee Schwindel

beim Rindvieh K Wochen.
27) Die Engbrüstig-

keit beim Rindvieh: K W ochen

u. 3 Tage.
28) Andauernder

Husten beim

Rindvieh 3 Wochen.
29) Abzehrung beim

Rindvieh innerhalb Jahres 12 Tage.
und in den ersten 3

Wochen u. 3 Tagen.
39) Die Wcichköp-

figkcit 3 Wochen.

31) Die Weichfüstig-
kcit 3 Wochen.

32) Die Bauch- oder
B r n st w a s s er-
sucht beim Rind--

Vieh 45 Tage. 6 Wochen.
33) Die Finnen beim

Rindvieh 1 Jahr und 1 Tag. 12 Tage.

34) Der chronische
Durchsall beim

Rindvieh 6 Monathe u. 1 Tag. liO Tage.
35) Das chronische

Blutharnenbeim
Rindvieh 30 Tage.

20 Tage.

4 Wochen
u. 3 Tage.

14 Tage.
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36) DerBlasen-und
Nierenstein beim

Rindvieh
37) Die Un frucht»

barkcit der Kühe:
38) DieSticrseuchc:
3!)) Ter Scheiden-

und Gebärmut-
tervorfall beim

Rindvieh
40) Krankheiten und

Mängel am Eu-
ter

41) Die Widersetz-
lichkeit gegen
das Melken
(wenn die Kühe

nicht galt gehen) :

42) Das Selb st a us-
saugen derMilch:

43) Das Saugen an
andern Kühen:

44) Das Stechen und

Schlagen
45) Das D u rchge h e n

auf der Weide:
46) Die falsch zuge-

sicherte Träch-
tigkeit

r>1»>glc Dauer. UnrjestcDauer.

4 Wochen». 3 Tage.

8 Tage nach der Entdeckung.
2 Monathe. 14 Tage.

6 Wochen u. 3 Tage. 14 Tage.

14 Tage. 48 Stunden.

14 Tage.

15 Tage.

14 Tage.

15 Tage.

15 Tage.

3 Monathe.

8 Tage.

14 Tage.

14 Tage.

14 Tage.

6 Wochen.
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47) Die falsch ange-
gebene Zeit der
T r ä ch tig kcit
bUebertragen)

48) Die S ch afpocken:
49) Die nasse und

trockene Räude
bei Schafen

59) Die bösartige
K la n c n seu chc

der Schafe

5l > Der Schwindel
der Schafe

52) Die F all sucht der

Schafe
53) Die Drehkrank-

heit der Schafe:
54) Die Egelkrank--

heit der Schafe:
55) Die Wasser sucht

bei Schafen
59) Der Schwindel

der Ziegen
57) Die Fallsucht

der Ziegen

58) Die Drehkrank-
heit der Ziegen:

59) Die Lungen- und
L e b e rv e r e i t e--

rung bei Ziegen:

Läll.qftc Dauer. KürzcsteDauer.

2i Tage. 14 Tage.
4 Wochen u. 3 Tage. 1Z Tage.

4 Wochen u. 3 Tage. 12 Tage.

4 Wochen». 3 Tage.

15 Tage.

1 Monath. 15 Tage.

4Wochen».3Tage. 14 Tage.

4 Wochen u. 3 Tage.

4 Wochen n. 3 Tage. 14 Tage.

4Wochen».3Tage. 15 Tage.

4 Wochen u. 3 Tage. 15 Tage.

15 Tage.

15 Tage.
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kàM Kurjcsievau».
60) Tic Abzehrung

aller Art bei Zie-
gen 4 Wochen u. 3 Tage.

64) Die Bauch-- und

B r u ft w a s se r-
sucht bei Ziegen: 45 Tage.

W) Die Rande bei

Schweinen 6 Wochen.

63) Die Lunge n-
s ch wiu d s ucht
bei Schweinen 3 Wochen. 45 Tage.

64) Die brandige
Bräune 4.4 Tage.

65) Die Finnen der

Schweine 14 Tage. 48Stunten.
66) DaS Auffressen

der Zungen 8 Tage.

Zweiter Theil der Preisfrage.
Welcher Rechtsgang findet bei den auf die

Währschafsmcingel der HauSthiere bezügli--
chen Streitigkeiten Statt?

Das in den Währschastsgesetzen und Ordnungen der

Cantone vorgeschriebene betreffende Verfahren ist in formeller

Beziehung theils übereinstimmend, theils mehr und min--

der abweichend, in materieller Beziehung dagegen, wenig--

ftens in den Hauptgrundsätze», ziemlich übereinstimmend.
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Anmerkung. Eigentliche Währschaftögcsetze haben

i»ir die Cantone Zürich, Luzcrn^ Zug, Frey-
bürg, Solothnrn, Basel, Schafhausen, Ap-
penzcll A. R. "), St. Gallen, Aargau, Thur-
g a u, W a adt und Genf. Die Währschaftsordnungm
der übrigen Cantone und Cantonstheile: Bern, Uri,
Schwpz, Unterwaldcn ob und nid dem Wald,
GlaruS, Bünden, Tcssin, Wallis und Neuen-
bürg sind nur Abtheilungen von Stadt- und Landrcch-

ten derselben. Zur Begründung dieser so wie der bereits

gemachten und weiterer Angaben dienen die nachstehend

verzeichneten Währschaftsgcsetze und Ordnungen der 22

Eantonc. **)
1) Gesetz über die Hauptmängel oder Währschafts-

krankhciten der nützlichsten Hausthicre und eine

rechtlich verbindliche Währschastszeit für den Can-

ton Zürich, <l. <1. 21. Christmonath 1821 (S.
I. C.Michel, gerichtliche Thierheilkundc. Zürich
1826. K. S. 26).

Gcsetzcsvorschlag betreffend die Währschaft beim

Viehverkehr im Canton Zürich, d. <t, 4. August
1835 (S. Beilage No. 1)

2) Gewähr bei dem Pferde- und Vichhandel im Can-

") Das von Ausierrhoden aufgestellte Währschaftsge-
setz soll auch von Jnncrrhoden angenommen worden
seyn.

**) Sämmtliche Beilagen waren dieser Schrift beigefügt,
durften aber der Prüsungs-Commission wegen der an
den Verfasser gerichteten .Zuschriften der Schweizerischen
SanitatS - Behörden, nicht abgegeben werden.
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ton Bern. Zweiter Theil des Sachenrechts, Saz-
zungcn 714 bis 720 (S. Beilage No. 3).

3) Gesetz über den Rückfall beim Pferde- und Vieh-
Handel im Canton Lnzern, «I. «I. 32. Wcinmo-
nath 1807 (S. Beilage No. 3 V).

4) Landrecht für den Canton Uri, Artikel 179 und
180 (S. Beilage No. 3 lî).

5) Landrccht für den Canton Schwyz, <1. 3.29. Ja-
nuar 1684 (S. Beilage No. 4).

6) Landrecht für den Canton Unterwa ld cn, 2. Ab-
satz, Artikel 1 bis 3 (S. Beilage No. 5).

7) Landrccht für den Canton Glarns, §8. 201, 204
und 205 (S. Beilage No. 7).

8) Währschaftsgesctz in Betreff des Viehvcrkehrs für
den Canton .Zug, 3. 3. 12. Mai 1828 (S. Bei-
läge No. 8).

9) Währschaftsgesetz für den Canton Freyburg,
3. 3. 4. Christmonath 1833 (S. Beilage No. 9).

10) Währschaftsgesetz für den Canton So lothurn,
3. 3.17. Christmonath 1834 (S. BeilagcNo.10,1).

11) Währschaftsgesctz für den Canton Basel, «I. 3. >7.

Mai 1811 (S. Michel'S gerichtliche Thierheil-
künde, S. 4).

12) Währschaftsgesetz für den Canton Schafhanscn,
3. 3. 12. November 1835 (S. Beilage No. 10 li).

13) Währschaftsgesetz für den Canton AppenzellA.R.,
3. 3. 30. April 1837 (S. Beilage No. 11).

14) Währschaftsgesetz für den Canton St. Gallen,
3. 3. 18. Mai 1805 (S. Michel's gerichtliche

Thierhcilkunde S. 10).
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15) Währschaftsordnnng im Canton Bünden (Chnr und
und GcsetzeSvorschlag für den Canton

Bünden vom Jahre 1827 (S. Beilage No. 12).
16) Währschaftsgesetz für den Canton A a r g a n, <1. <1.

29. Wintermonath 1814 (S. Michel's gerichtli-
chc Thierheilknnde S. 1).

>7) Währschaftsgesetz sûr den Canton Thurgan,
4. «I. 8. Mai 1811 s S. Michel's gerichtliche
Thierheilknnde S. 17).

18) Wàhrschaftsordnung im Canton Tessin (S. Bei-
läge No. 13).

19) Währschaftsgesetz für den Canton Waadt» 4. «1.

21. Mai 1827 (S. Beilage No. 14).
20) Landrecht für den Canton W allis, Auszug der

Revision des alten Abscheides, vorgenommen im
Jahre 1780, Artikel 52 (S. Beilage'No. 15).

21) Wàhrschaftsordnung im Canton Ncuendurg (S.
Beilage No. 10).

22) Währschaftsgesetz fur den Canton Genf» franzö-
sischer Civilcodcr, Artikel 1641 bis 1649 (S. Bei-
läge No. 17).

Der Rcchtsgang bei den auf die Währschaftsmängel
der Hausthiere bezüglichen Streitigkeiten ergibt sich aus
den nachstehenden in den Währschaftsgesetzen und Ord-
nnngen der Cantone enthaltenen Rechtsgrundsätzcn und

Vorschriften.

1) Sobald der Uebcrnchmcr eines Stück
Viehes oder Hausthicres, für welches Währ-
schaft geleistet wird, während der festgesetzt
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ten Währschaftözeil einen Währschaftsman-
gel an demselben wahrnimmt, so soll er dem
Ortsbeamtcn davon Anzeige machen (Zü-
rich: dem Gemeindammann oder ersten Orts-
beamten seiner Gemeinde; Gcsetzesvorschlag:
dem Gemeindammann seines Ortes; Schaf-
Hausen: dem Gemeindspräsidenten seiner Ge-
meinde; Bünden sGesetzeövorschlag): seiner
Obrigkeit).

Anmerkung 1. In allen andern Währschaftsgc-
setzen und Ordnungen ist diese Bestimmung nicht oder

nur bedingt enthalten (S. weiter unten).
Anmerkung 2. In mchrern Währschaftsgcsctzcn

ist die Bestimmung enthalten, dasi nach Ablauf der Währ-
schaftszeit keine Klage mehr eingeleitet werden könne, was
sich übrigens von selbst versteht.

2) Die Ortsbeamtung theilt diese Anzeige
der Ortsbeamtung des Uebcrgcbers zu Hau-
den desselben mit.

Anmerkung. Von dieser Bestimmung finden ver-
schicdene Abweichungen Statt, indem dem Ucbcrgeber
oder dessen Ortsbeamtung die Anzeige von dem Ueber-
nchmcr unbedingt, oder unmittelbar, oder auf andere
Weise gemacht wird. Die WährschaftSgesetze und Ord-
uungcn enthalten hierüber nachstehende Vorschriften:
Bern. Satzung 715: „Der Uebernehmcr kann dem

Uebergcber die Zurückgabe des Thieres durch
einen Weib cl anbiethen lassen."

Vuzer». K. 6: „Der Käufer soll verbunden seyn,
dem Verkäufer hierv on unver weiltc und recht-
liehe Anzeige zu geben."



49

Freyburg. H. 3: „Der Käufer kaun dem Verkäu-
fcr richterlich die Zurücknahme des Stück Viehes
anbiethen lassen. "

Basel. Z. 3: „Der Käufer hat den Heimschlag dem

Verkäufer oder Vertausche»' durch den Gerichts-
wcibel, nach vorher erhaltener Bewilli-
gung des Gerichtspräsidenten, anzuzeigen."

Appenzcll. Z. 26: „ T er Käufer soll dem frühern
Besitzer gehörige Anzeige machen. Kann dieß

wegen zu großer Entfernung nicht geschehen, so

hat er diese Anzeige dem Hauptmann seiner
Gemeinde zu machen, welcher dem Verkäufer
durch die vollziehende Behörde seines Wohnortes

ungesäumt davon Kunde geben soll."
St. Galleu. 8. 3: „Im Falle allzuwciter Ent-

fcrnung des Verkäufers soll die Anzeige dem

Friedensrichter des Hcimschlagenden und
durch diesen dem Friedensrichter oder
der Orts-Obrigkeit des Verkäufers oder
Vcrtauschers zu Handen des letztern ein-

gegeben werden. "

Aargau. §. 3: „Der Käufer hat den Heimschlag dem

Verkäufer oder Vertauscher durch dessen Orts--
weibcl, nach vorher erhaltener Bewilli-
gung des Gemeindammannes, anzeigen zu

lassen. "

Thurgau. §§. 11, 12 und 13: „Der Käufer oder

Eintauscher hat den Verkäufer ungesäumt durch
einen der rechtlichen Zcugsame fähigen
D rittm a nn zu benachrichtigen. Diese Anzeige mag
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jedoch auch durch den Fried cnsrichter des kla-
genden Theils an denjenigen des Beklag-
ten z n Hand en deö letzter n geschehen, wenn der

Käufer solches vorzieht. Wohnt der Verkäufer aufier
dem Canton, so ist ohne anders jedesmahl das Mittel
der schriftlichen Anzeige durch den Friedensrichter an
die betreffende friedensrichterliche, oder andere obrig-
keitliche Behörde des Beklagten zu gebrauchen."

Waadt. 88. 5 und 6: „Wer die WährschaftSklage

anhängig machen will, hat das Vorhandenseyn
der betreffenden Krankheit bis spätestens nach Ab-
fluß von 12 Tagen von der Uebergabe an nachzu-

weisen. "

„Die Untersuchung des Thieres und das dar-
auf bezügliche Verfahren geschieht unter der Lei-
tung des Friedensrichters, in dessen Amts-
kreis sich das Thier befindet."

5) Der Uebcrgeber soll erklären: ob er das
Thier zurücknehmen und den Uebernehmer
für dasselbe entschädigen wolle oder nicht,
so wie im letzteren Falle: ob er das Thier in
dem Stalle des Ucbernehmers und unter der
Besorgung desselben stehen oder in einen an-
dern Stall stellen lassen und ob er noch einen
zweiten Thierarzt zurUntersnchung und ärzt-
lichen Behandlung des kranken Thieres znzic-
hen wolle.
Luzern. §- 6: „Der Käufer soll sich mit dem Ver-

käufer über die ärztliche Besorgung des Thieres
verständigen. Wenn zwischen ihnen hierüber kein
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^ Einverständnis! erfolgt, so hat der nächste Beamte,
dem bierüber sogleich Bericht zu erstatten ist, die

Pflicht ans sich, die erforderlichen Verfügungen
deßhalb zu treffen, und wo möglich zwei patentir-
ten Viehärzten die Besorgung des erkrankten Stückes

zu übertragen."

„ Der Besitzer eines solchen darf demselben, auch
im ersten Nothfalle, die nöthigen Medizinen
nicht beibringen lassen, es geschähe denn durch

einen anerkannten Vieharzt und, in Abwesenheit

desselben, in Gegenwart des Gemcindsvorgesetztcn
oder eines andern unparteyischen Mannes."

4) Ist von Seite des Uebergebers eine un-
gesäumte dießfälligc Erklärung nicht erhält-
lich, so hat die Ortsbeamtung der Gemeinde,
in der sich das betreffende Thier befindet,
nach ihrer Kenntniß der Personen und Sa-
chcn und nach Maaßgabc der obwaltenden
Umstände, zu bestimmen, welcher Thierarzt
das Thier untersuchen und behandeln und in
welchen Stall dasselbe gestellt werden soll.
Uebrigcns gereicht es dem Uebcrgeber zu be-

sondcrcr Verantwortung, wenn er entweder
vorsätzlich keine Erklärung oder eine solche
nicht zu rechter Zeit gibt.
Solothurn. U. 14 und 45: „Würde der Gcwährs-

mann abwesend seyn, oder eine bestimmte Antwort
nicht inner 24 Stunden nach der ihm gemachten

Anzeige einlangen, und jener keinen bleibenden

Aufenthalt babcn oder dem Kläger unbekannt seyn,

4»
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so ist der Kläger befugt, das fragliche Thier in
einen unparteyischen Stall zu stellen, oder in

seinem eigenen stehen zu lassen, wo dann die Un-
tersuchung über den Bestand der Krankheit vorge-
nommen werden soll. "

5) Verweigert der Uebergcber die Zurück-
nähme des Thieres und die Entschädigung
des Ucbernehmers für dasselbe, indem er das
Daseyn eines Währschaftsmangelö bcstrci-
tet, und wird deßhalb die Währschaftsklage
bei dem zustehenden Gerichte anhängig gc-
macht, so soll eine Erperten-Untersuchung
veranstaltet und, im Falle der Uebergeber es

verlangt, das Thier in einen unparteyischen
Stall gestellt werden.

Zürich (Gesetzcsvorschlag). §. 6: „Sobald sich über
die Frage: ob ein Währschaftsmangel vorhanden
sey oder nicht, ein Rechtsstreit erhebt, so soll von
derjenigen richterlichen Behörde, bei welcher der-
selbe anhängig gemacht wird, ungesäumt eine amt--

liche Untersuchung, insofern nicht bereits cine sol-
che Statt gefunden, durch den Bczirksthicrarzt
oder dessen Adjunkten angeordnet und das Gut-
achten derselben eingehohlt werden."

Bern. Satzung 716: „Weigert sich der Ucbergebcr,
daS betreffende Stück Rindvieh oder Pferd zurück-

zunehmen, so kann der Uebcrnehmer dasselbe mit
Bewilligung des Obcramtmanncö durch zwei von
demselben zu ernennende Sachverständige, wozu
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Vorzugsweise patentiere Thierärzte gebraucht wer-
den sollen, untersuchen lassen."

Zug. 8- 4: „Sollte der Verkäufer das heimgcschlagene

Stück Vieh zurückzunehmen sich weigern, so hat sich

der Käufer au das Präsidium derGemcinde desselben

zn wenden, welches, im Fall es im Streite liegt: ob

das Thier wirklich an dem vorgegebenen Haupt-
mangel leide, selbes durch zwei von beiderseitigen
Parteyen zu wählende patentirte Thierärzte unter-
suchen läßt. "

Freyburg. 8-4: „Wenn der Verkäufer sich weigert,
das Thier zurückzunehmen, so kann es der Käufer
durch zwei von dem Friedensrichter ernannte pa-
tentirtc Viehärzte oder Sachverständige untersuchen

lassen. "

So lot hurn. M l2 und 18: „Alle Untersuchungen

und Anordnungen in Bezug auf Gcwährsstrcitig-
keitcn ordnet der Richter des Wohnortes des Klä-
gers an."

„ Zu Untersuchung in Gewähr befindlicher leben-

der oder todter Thiere, ernennt der Richter für
Pferde und Rindvieh zwei, für Ziegen und Schweine
aber einen Thierarzt als Crpert. "

Basel. 84: „Sollte der Verkäufer das ihm heim-

geschlagene Stück Vieh zurückzunehmen sich wei

gern; oder sollte es überhaupt zweifelhaft und

streitig seyn: ob dasselbe wirklich mit einem Währ-
schaftsmangel behaftet sey, so soll dasselbe von

zwei durch den Sanitäts-Rath für jeden Distrikt
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aufzustellende und zu beeidigende Schaumeistee un-
sucht werden."

St. Gallen. 8-5: „Sollte der Beklagte auf die

erhaltene Anzeige das Stück Vieh nicht zurückneh-

men wollen, indem er den vorgegebenen Wahr-
schaftsmangcl zweifelhaft und streitig macht, so

soll durch zwei öffentlich anerkannte unparteyische

Vichärzte, wovon jeder Theil den einen zn be-

bezeichnen hat, der Untersuch gemacht werden."

Bünden (Gesetzesvorschlag). M 13 und 15 : „Sollte
der Wahrer die Rücknahme des Thieres verwei-

gern, so soll der Ansprecher uuverweilt das Recht

anziehn und, so viel von ihm abhängt, verfolgen,
indessen aber das Thier an dem Orte, wo es stch

befindet, bis Austrag der Sache hinter Recht ge-
stellt und von der Obrigkeit für gefällige

Wartung und Verpflegung desselben gesorgt wer-
den. "

„Wenn die Parteyen über die Ernennung der

Thierärzte oder Sachkundigen, welche die Unter-
suchung vornehme», oder bei der Obduktion gegen-

wärtig seyn sollen, sich vereinigen können, so ist

der Richter schuldig, an dieses EinVerständniß zu

kommen; wenn hingegen die Parteyen in ihrer

Wahl sich nicht vereinigen können, so steht die

Ernennung unparteyischer Sachkundiger dem Rich-
ter zu."

Aargau. 8- 4: „Sollte der Verkäufer auf die er-
haltene Ausforderung hin das ihm hcimgeschlagenc

Stück Vieh zurückzunehmen sich weigern, oder sollte
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eS überhaupt zweifelhast und streitig seyn: ob das-
selbe wirklich mit einem Währschaftsmangel behastet

sey, so soll dasselbe von zwei patentirten Thier-
ärztcu untersucht werden. "

THurgau. 8- lä: "Im Falle der Verkäufer den vor-
gegebeneu Mangel widerspricht und dem Käufer sein

Recht streitig macht, so ist das Befinden von zwei
anerkannten unparteyischen Viehärzten einzuhoblen,
wovon jeder Theil den einen zu bezeichnen hat."

Waadt. 88- 7 und st: „Der Käufer muß, wenn er

Klage führen will, das Daseyn des Fehlers durch
eine Untersuchung beweisen. Zu diesem Zwecke
ladet er den Verkäufer vor den Friedensrichter ein,

damit er bei der Ernennung der Erperten gegen-
wärtig sey. "

„Zu Erperten müssen zwei beeidigte Thierärzte

gewählt werden, wenn sich solche im Umkreise von
2 Stunden befinden. Diese führen unter Leitung
eines ebenfalls vom Friedensrichter ernannten Bei-
standees die Untersuchung der Sache. Wenn die

beiden Parteyen indessen über die Erperten einver-

standen sind, so kennen sie diese selbst wählen."
K) Auf das übereinstimmende Befinden

der Erperten hat der Richter das betreffende
Urtheil zu gründen.
Zug. §. t: „Das übereinstimmende Gutachten der

Thierärzte soll das richterliche Ermessen leiten."

Basel. H. 4: „Das übereinstimmende Befinden der

Schaumeister soll das richterliche Erkenntniß leiten. "

St. Gallen. 8- 5: „Das bei der Untersuchung Er-
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hvbene soll dem Gericht zur Leitung bei seinem

Rechtsspruch eingegeben werden."

Aar g au. 8- t. „Das übereinstimmende ärztliche Be-
finden der Thierärzte soll die richterliche Erkennt-

niß leiten."
Thurgau. §.15: „Als Grundlage für die Achter-

lichc Erkenntniß ist das Befinden von zwei aner-
kannten nnparteyischen Viehärztcn einzuhohlen. "

7) Sind die Experten üb er das Daseyn und
die Natur des Währschaftsmangels abwci-
chendcr oder entgegengesetzter Meinung, so

wird ein dritter uuparteyischer Thierarzt zur
Untersuchung des betreffenden Thieres hin-
zuberufcn, oder die Befundberichtc jener wer-
den der obersten Sanitätö-Behörde zur nä-
Hern Prüfung und Beurtheilung überwiesen,
ans welche hernach der Rechtsspruch des be-

treffenden Gerichtes zu gründen ist.
Zürich. M. 10 und 12: „In wichtigen und schwie-

rigen Fällen, insbesondcrs da, wo die Thierärztc des

Klägers und des Beklagten abweichender oder cut

gengesetztcr Meinung sind, ist der Ortsbeamte bc-

fugt, einen dritten unparteyischen Thierarzt zur
Untersuchung des kranken Thieres zu berufen."

„Sind die Thierärztc, die das kranke Thier bc-

handelt haben, ungleicher Meinung und die An-
sichten und Schlüsse ihrer Gutachten oder Befund-
scheine von einander ahweichend, so müssen diese

dem Sanitäts-Collegium zur nähern Prüfung und
Beurtheilung, ans welche hernach der Rcchtsspruch
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des betreffenden Gerichtes zu gründen ist, über--

wiesen werden."

Zug. 8- 4: „Würden die zwei Thicrärzte in ihren

Ansichten nicht übereinstimmen - so fällt der end-

liche Entscheid dem Sanitäts - Rath zu."
S oloth urn. §. 18 : „ Wenn die Meinungen sich thei-

ten s so wird ein dritter Thierarzt als Expert bei-

gezogen, welcher von den beiden Erpertcn oder,

wenn sie sich nicht über die Person vereinigen

können, von dem Friedensrichter des Ortes und,

wo kein solcher besteht, vom ersten Gcmeindsvo»
gesetzten bezeichnet wird. Sodann entscheidet die

Mehrheit. "

Basel. 8-5: „Sind die berufenen Schaumcister in
ihren Meinungen nicht selbst einig, so sind ihre
beiderseitigen Befinden dem Sanitäts--Rath zu nä-

hcrcr Prüfung und Entscheidung vorzulegen. "

Schafhausen. 8- 10: Gleiche Bestimmungen mit

denselben Worten wie bei Zürich (S. oben).

St. Gallen. 8- 6: „Sind die untersuchenden zwei

Vichärztc in ihren Meinungen über die Krank-

hcit getheilt, so namsct der Friedensrichter den

dritten, oder leitet den Fall bei ansteckenden

Krankheiten an die Sanitäts-Commisston des Can-
tons, welcher dann die Ernamsung des dritten
Vieharztes und die Prüfung und Entscheidung über

die Gutachten aller dreien zusteht. "

Aargau. 8- 5: „Sind die beigcrufcncn zwei Thier-
ärzte in ihrer Meinung selbst nicht einig, so sind
die beiderseitigen thierärztlichen Bcfundscheinc dem
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Sanitäts-Rathe zu näherer Prüfung und Enk-

scheidung vorzulegen. "

THurgau. 8- 16: „Wenn die Viehärzte in ihrem

Gutachten sich nicht vereinigen, so sind die Be-
fundschcine von beiden dem Sanitäts--Rath vor-
zulegen, der dann entweder weitere Untersuchung

einleitet, oder selbst in Prüfung und Entscheidung

darüber eintritt. "

8) Bei bloßem Verdachte des Vorhanden--
seyns eines Währschaftsmangels, und wenn
ein solcher beim Leben des betreffenden Thic-
res nicht mit Sicherheit ausgemittelt wer-
den kann, steht dem Richter zu: von sich
auö die Tödtung und Untersuchung des Thie-
res anzuordnen. Aber auch der Kläger und
der Beklagte können im EinVerständniß mit
einander die eine und andere eintreten las-
sen, bevor die Währschaftsklage anhängig gc-
macht ist oder, wenn dieß schon geschehen, jene
von dem Richter verlangen.
Luzern. 8- „Der Käufer und Verkäufer sollen,

falls keine Vereinigung zwischen ihnen zu Stande
gebracht werden könnte, berechtigt seyn, das er-
krankte Stück auf Kosten des Unrecht habenden

Theils niederstechen zu lassen."

Sotothnrn. §. 16: „Wenn nur Verdacht auf einen

Hauptmangel vorhanden ist, und derselbe bei einem

lebenden Thiere durch Sachverständige nicht hinrei-
chend genug ausgemittelt werden konnte, so kann

der Richter des Klägers aus dessen Begebrcn das



59

fragliche Thier auf Gefahr und Kosten der ver-
lierenden Partey todten und untersuchen lassen;

doch soll die andere Partey zuvor davon in Kenntniß

gesetzt werden, wenn nicht aus Verzögerung Ge-

fahr entstehen könnte."

Waadt. 8- l'!: „Wenn die eine oder andere Partey
die Beseitigung des Thieres verlangt, so soll die-
selbe es bei der Behörde thun, von welcher der

Versuch zur gütlichen Ausgleichung erfolglos gemacht

wurde."

Anmerkung. Die Bestimmung, daß das Thier
mit Zustimmung von Seite des Käufers und Vertäu-
fers abgethan werden könne, ist in verschiedenen Währ-
schaftsgcsetzen (Zürich 8- Schafhausen 8- 9)
nur beiläufig enthalten.

9) So hat auch der Ucbernehmcr daS
Recht, das Thier niederschlagen zu lassen,
,m Falle der Währschaftsinangel desselben
streitig gemacht wird und nicht mit Bestimmt-
heit auSgcmittelt ist.
Bern. Satzung 718: „Wenn die Sachverständigen,

welche das Stück Rindvieh oder das Pferd un-
ter sucht, es bloß wahrscheinlich finden, daß das-
selbe mit einem Gewährsmangel behaftet sey, und
sich der Ucbergebcr weigert, es zurückzunehmen,

so hat der Uebernehmer während der bestimmten

Nothfrist das Recht» das Thier in Gegenwart
der Sachverständigen todten zu lassen. "

Freybürg. 8-5: „Wenn die Viehärzte oder Sach-
verständigen. welche die Untersuchung des Thieres
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Vorgenommen, erklären, daß es wahrscheinlich mit
einem Gcwährsmangcl behaftet sey, und wenn
der Verkäufer sich weigert, eS zurückzunehmen, so

hat der Käufer während der festgesetzten Frist
das Recht, das Thier in Gegenwart der Viehärzte
oder Sachverständigen niederschlagen zu lassen."

Anmerkung. Im Gesctzcsvorschlagc für den Can-

ton Zürich ist (F. 7) die nachstehende Bestimmung

enthalten : „ Ohne Zustimmung des Verkäufers darf daö

kranke Thier nur dann abgeschlachtet werden, wenn
diese Zustimmung wegen Entfernung oder andern Ur-
fachen nicht so bald erhältlich ist, daß bis zum Empfange
derselben ohne Nachtheil mit dem Abschlachten zuge-
wartet werden könnte, insofern nähmlich ein amtlicher
Thierarzt die Nothwendigkeit des Abschlachtens erklärt. "

W) Bei der Abschlachtung und Sektion
des Thieres sollen die Thierärztc, welche
daö kranke Thier untersucht und behandelt
haben, gegenwärtig seyn und schriftliche Be
richte über den Sektionsbefund und darüber
abgeben: ob die vorgefundene Krankheit ein
Währschaftsmangcl sey oder nicht. Sind
dieselben, in Betreff des letzter« Punktes
auch dann noch ungleicher Meinung, so soll
ein dritter unpartcyischer Thicrarzt zuge-
zogen oder die Befundberichtc jener der Sa^
nitäts-Behördc zur Prüfung und Vegntach
tung überwiesen werden. Im erster» Falle
entscheidet die Mehrheit der Erperten, im
letzter» das Urtheil der Sanitäts-Behörde.
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.Zürich. 8- 12: „ Sind die Thierärzte, die das kranke

Thier behandelt haben, und welche in jedem Falle
bei der Sektion gegenwärtig seyn müssen, unglei-
cher Meinung :e," (S. oben unter Artikel 7).

Solothurn. 8-7: „Sollte ein bereits im lebenden

.Zustande untersuchtes Thier während der Ge-
währszeit umstehen oder getödtet werden, so soll
selbes nochmahls untersucht und beim Urtheil der

Befund der zuletzt vorgenommenen Untersuchung

als entscheidend angenommen werden."

Schafhauscn. §. 10: wie.Zürich.
Bünden (Gesctzcsvorschlag). §. 15: „Sollten die

obrigkeitlich oder von den Parteyen crnanten Sach-
kundigen, welche die Untersuchung vornehmen oder

bei der Obduktion gegenwärtig seyn sollen, in ih-
rem Urtheil nicht übereinstimmen, so ist ihnen

vom Amt aus ein dritter als Obmann zuzugeben."

Thurgan. 8- k8. „Die Parteyen können nur inso-
fern verlangen, daß die von ihnen berufenen Vieh-
ärzte bei der Sektion zugelassen werden, als da-

durch keine Verzögerung verursacht wird."

Anmerkung. In dem Gcsetzesvorschlagc für den

Canton Zürich ist (8-8) folgende Bestimmung ent-

halten : „ Ist das fragliche Stück Vieh gefallen oder

geschlachtet worden, so soll, wenn bereits Klage bei

Gericht erhoben worden, durch die betreffende Gerichts-
stelle ein amtlicher Thierarzt mit der Sektion des Thie-
res beauftragt werden. Dieser nimmt die Sektion in

Gegenwart des Gcmeindammannes des Ortes vor, und
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stellt sein Gutachten darüber an die betreffende Be--

börde ans. "
11) Wenn der Richter selbst die Sektion

verfügt, kann er dazu einen dritten Tbier-
arzt verordnen.
Zürich. 8- 2n Fällen, tvo der Richter selbst

eine Sektion verfügt, kann er dazu einen dritten
Thierarzt verordnen."

Solothurn. H. 19: „In wichtigen Fällen kann vom
Richter ein dritter Thicrarzt als Erpert sogleich

beigezogcn werden. "

12) Geht das Thier während der fcftge-
setzten Währschafszeit an der Krankheit zu
Grunde (steht dasselbe daran um), und ist
es streitig: ob die letztere ein Währschafts-
mangel sey oder nicht, so wird die Experten-
Untersuchung des Thieres veranstaltet,
und findet inBeiseyn der Bcamtnng Statt.
Im Falle abweichender Meinungen der Er-
pcrten, tritt das im 10. Artikel vorge-
schriebe ne Verfahren ein.
Zürich. 8- 11: „Fällt das kranke Thier, so wird

die Sektion desselben in Anwesenheit des Ge-
mcindammannes und des Scheinaustheilers vor-
genommen » deren Erfolg oder Ergebniß den Fall
entscheidet. "

Luzern. 8- 7: „Sobald ein Pferd oder Stück

Vieh inner der Rückfallszeit dahinfällt, muß dem

Gerichtspräsidenten, inner dessen Amtskreis das
Stück Vieh gefallen ist, davon die erste Nach-
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zwei Viehärzten, nebst dem Abdecker, an Ort und
Stelle zu begeben, den Verbalprozesi aufzuneh-
men und diesen wenn keine gütliche Vergleichung
zwischen Käufer und Verkäufer Statt findet, mit
dem Gutachten der Experten begleitet, dem com-

petenten Richter zur Verfügung vorzulegen hat. "

Frenburg. 8-6: „Wenn das Thier während der

Gewährsfrist fällt, so kann der Käufer zu einer

Untersuchung durch zwei von dem Friedensrichter

ernannte patentirte Vichärzte oder Sachverständige
schreiten. "

Solothurn 8- 17: (S. oben unter Artikel 10).
Schafhausen. 8- 0: „Fällt das kranke Thier, oder

ist dasselbe mit Zustimmung von Seite des Käu-
fers und Verkäufers abgethan worden, so wird
die Sektion desselben in Anwesenheit des Ge-

meindspräfidenten, oder des von diesem zu be-

zeichnenden Gemeindsvorstchers und eines Thier-
arztcs vorgenommen, deren Erfolg oder Ergebniß
den Fall entscheidet. "

Bünden (Gesetzcsvorschlag). 8- H: „Wenn ein Thier,
für welches die Währung angesprochen wird, fällt,
so muß die Obduktion (Abdeckung) in Gegenwart
einer obrigkeitlichen Person, welcher wo möglich
ein Thicrarzt, in dessen Ermangelung aber ein

unparteyischer Sachverständiger zugegeben werden

soll, geschehen."

THurgan. 8- 48: „Würde das Thier vor Ablauf
der Währschaftszcit darauf gehen, so ist solches
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zuerst dem Distriktsarzt zu wissen zu thun, der

dann durch unparteyischc Thicrärzte in seiner Ge-

gcnwart die Sektion vornehmen läßt, und im

Fall die Parteyen nicht gütlich aus einander kom-

men, das thierärztliche Befinden dem Richter,
oder — wenn ihre Ansichten verschieden sind —
dem Sanitäts-Rath mittheilt."

Waadt. 88- 49 und 20: „Wenn ein Thier, das

mit einer Krankheit behaftet ist, welche die Wahr-
schaftsklage veranlaßt hat, inner 12 Tagen, vom
Kaufe an gerechnet, zu Grunde geht, so ist der

Käufer gehalten, durch eine Untersuchung, welche

spätestens in zwei Mahl 24 Stunden nach dem

Tode des Thieres vorgenommen werden muß, daS

Daseyn.des Währschaftsmangels zu beweisen. Zu
dem Ende verlangt derselbe von dem Friedensrich-
ter des Ortes, in welchem sich das zu Grunde

gegangene Thier befindet, die Ernennung der Er-
perten. "

„Bei der Untersuchung muß so verfahren wer-
den, wie dieß in den Artikeln 9, 10 und 12 vor-
geschrieben ist."

13) Die Währschaftsklagc soll bei dem com-

petenten Gerichte in der Hcimath des Be-
klagten anhängig gemacht und von diesem be-

urtheilt werden. Wenn aber der Handel auf
einem öffentlichen Markte geschlossen und
die Klage vor Abführung des Thieres von
demselben anhängig gemacht wird, so stehen
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chung und Entscheidung derselben zu.
Zürich. §. 15: „Die compétente Gerichtsstclle in

Streitfällen über Viehmängel und Währschaft ist

diejenige des Wohnorts des Beklagten. Wenn
jedoch der Handel auf offenem Markte abgeschlos-
sen und die Klage vor Abführung des Thieres
anhängig gemacht wird, so gehört ihre Untersu-
chung und Entscheidung vor den Richter des Markt-
Platzes. "

Freybürg. 8- "' „Die Währschaftsklage soll vor
dem Richter des Wohnorts des Beklagten anhän-
gig gemacht werden. "

Solothurn. 12 und 15: „Der Rechtsstreit soll

vom Richter des Beklagten entschieden werden,

wenn nicht 8- 15 eintritt. Sollte aber ein Stück

Vieh auf einem öffentlichen Markte verhandelt,
aber noch nicht vom Orte des Marktes abgeführt
worden seyn, so urtheilt darüber der Richter des

Ortes, wo gehandelt worden.

„Im Falle der Gewährsmann keinen bleibenden

Aufenthalt hätte oder dein Kläger unbekannt wäre,
so entscheidet, nach vorgenommener Untersuchung
und vorhergegangener öffentlicher Vorladung, der

Richter des Wohnorts des Klägers über den Ge-

währsstreit. "

Schafhauscn. 88- 13 und 14, wie Zürich (S. oben)

nur »nit dcm Beisätze: „ Gewährsklagen über vcr-
kaufte Schweine von hausirendcn Händlern müssen
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dagegen vor dem Richter deS Klägers augebracht
und von diesem darüber entschieden werden. "

Appeuzell. Artikel 31: „Wenn sich wegen einem

auf öffentlichem Markte abgeschlossenen Schick
über Pferde und Vieh Streit erhebt, und die

Klage vor Abführung des Thieres anhängig ge-
macht wird, so muß der Streit von der Ortsbe-
Horde des Marktplatzes untersucht und beurtheilt
werden. In allen übrigen Fällen gelangt der

Streit vor die Behörde des Wohnortes des Be->

klagten. "
St. Gallen. F. 7: „Wenn ein Pferd oder Stück

Vieh auf einem Marktplatze gekaust oder vertauscht

wird, und dasselbe hernach krank oder fehlerhast er--

funden würde, so sollen die daher entstehenden Strei-
tigkeiten von der betreffenden gerichtlichen Behörde
des Marktplatzes in erster Instanz entschieden wer--

den. Bei Streitigkeiten hingegen, die aus Käufen
oder Täuschen außer dem Markte erwachsen, muß
jeder Kläger den Beklagten bei dem Friedensrich-
ter desselben aufsuchen.

Bünden (Gesetzesvorschlag). §. 17: „Die allgemeine

Regel, daß der Kläger den Beklagten vor seinem

natürlichen Richter zu suchen habe, gilt auch bei

allen aus dem Vichhandcl entstehenden Anspra-
chen, insofern die Contrahenten nicht etwas an-
dercs unter sich festgesetzt haben. Ueber Streit-
fragen, welche auf dem Cantonal- oder andern

öffentlichen Märkten entstehen, und welche wäh-
rend der gesetzlich bestimmten Dauer des nähmli-
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ders aufgestellte Markt-Commission gebracht wer-
den, hat zwar ausnahmsweise das k'orum con-
trsctus jedoch nur insofern zu gelten, als c»t-
weder der angesprochene Theil selbst, oder das

Thier, worüber die Streitigkeit entstanden, zur
Zeit der angehobenen Klage noch auf dem Ge-
bieth deS Markiertes befindlich wäre. "

Thurgan. 19 und 20, wie Zürich (S. oben).

14) Wenn, gegründet auf das Gutachten
der Erpcrtcn, der Urtheilsspruch des Rich-
ters zu Gunsten des Uebernchmers ausfällt,
so hat der Uebergcber außer der Rücknahme
des Thieres (wofern diese Statt findet),
der Entschädigung des Uebernchmers und
Bezahlung der Prozeßkoftcn, noch die Kosten
der Verpflegung, ärztlichen Besorgung, Un-
tersuchnng und allfälligen Abschlachtung des

Thieres zu tragen und zwar jette von dem

Tage an gerechnet, an welchem die Währ-
schaftsklage anhängig gemacht wird. Ist hin-
gegen der Ucbernehmcr der Unrecht habende
Theil, so hat dieser den Schaden an sich
selbst zu tragen, und ihm ist die Bezahlung
der Kosten aufzuerlegen.
Zürich. 8-6: „Von dem Einschreiten der Ortsbe-

amtung an, fallen alle Kosten der Verpflegung
und ärztlichen Besorgung des kranken Thieres dem

Unrecht habenden Theil zur Last."
G'esetzcsvorschlag. 8- 4: „Nach der, nöthigen Falls,
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vom Gemeindammanne getroffenen Anordnung der

Behandlung des Thieres, trägt der frühere Besitzer
die Kosten derselben, wenn die Klage begründet ist."

Bern. Satzung 71b: „Wenn die Erperteu bei der

Untersuchung finden, daß das Stück Rindvieh oder

das Pferd wirklich mit einem Gewährsmangel be-

haftet ist, so soll der Uebcrgcber dasselbe zurück-

nehmen und in jedem Falle dem Uebernehmer den

empfangenen Gegenwerth wieder erstatten, oder

ihn seiner Verpflichtung entlassen, und ihm den

nothwendigen Aufwand vergüten. "

.Zug. §. 4: „Die Prozeßkosten hat die Unrecht ha-
bende Partey zu tragen."

Freyburg. M. 4, 5 und 6: „Beim Vorhandenseyn
einer Währschaftskrankheit ist der Verkäufer gehal-

ten, das Thier zurückzunehmen', jeden Falls soll

er dem Käufer den Kaufpreis sowie die nothwcn-
digen von ihm bestrittencn Auslagen zurückerstatten,

und ihn der Verpflichtungen, die er allenfalls gc-
gen ihn eingegangen, entheben."

„Je nach dem Befund der Sachverständigen,
kann der Käufer den Verkäufer für den ihm er-
wachsencn Schaden belangen, oder muß denselben

selbst ertragen. "

„Wenn das gefallene Thier mit einen. Währ-
schaftsmangel behaftet gewesen, so ist der Käufer
berechtigt, die Wiedererstattung des Kaufpreises,
so wie den Ersatz des nothwendigen Aufwandes,
den er zu machen im Fall gewesen, von dem

Verkäufer zurück zu verlangen. "
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Solothurn. 88- 6 und 11: „In allen Fällen, wo
ein erhandeltes Stück Vieh mit einem Hauptman-
gel behaftet gefunden werden sollte, wird der

Handel als nichtig erklärt, und der Gewährsmann
bat, vom Datum der Anzeige an, alle daherigen

Folgen zu tragen."
„Alle Kosten, welche während der Gcwährszcit

wegen wirklichen Hauptmängeln und daherigen

Streitigkeiten entstehen, fallen auf die verlierende

Parley; hingegen ruhen diejenigen Kosten, welche

für Untersuchungen, Arzneyen n. f. w. in Bezug
auf kranke T hiere entstehen, die an keinem Haupt-
mangel leiden, auf dem Uebernehmer. "

Basel. §, 1: „ Die Untersuchung geschieht auf Kosten
der unterliegenden Partey."

Schafhausen. 8- 6' wie Zürich (S. oben).

St. Gallen. 8- 5 ' „Die Untersuchung soll auf Ko-
sten des Unrecht habenden Theils gemacht werden."

Bünden (Gesetzeövorschlag). 8> t3: „Das Thier
wird, auf Kosten des Unrecht habenden Theils,
bis Austrag der Sache hinter Recht gestellt, und

von der Obrigkeit für Wartung und Verpflegung
desselben gesorgt. "

Aargau. 8- 4: „Das heimgeschlagenc Stück Viel)
soll auf Kosten unterliegender Partey untersucht

werden.''

Thurgan. 8> 6: „In denen Fällen, wo ein crhan-
dettes Stück Vieh vor Ablauf der Gewährszcit
mit einem Hauptmangel behaftet gefunden würde,

hebt sich der Kauf auf, weßwegen dasselbe dem
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Verkäufer oder Vcrtauscher wieder hcimfallt, und

er dem Käufer oder Eintauscher den ganzen Preis
zu erstatten hat."

Neben diesen den Rechtsgang bei Währschaftöstreiten

in Betreff der Hausthiere vorschreibenden gesetzlichen Be-
ftimmungen sind in verschiedenen Schweizerischen Währ-
schaftsgesetzen noch andere Vorschriften enthalten, wcl-
che sich nicht auf jenen, sondern auf den Viehvcrkehr

im Allgemeinen beziehen, und daher in die denselben be-

treffenden Gesetze gehören. In den Währschaftsgesetzcn

der Cantone Solothurn und Thurgau sind die

rechtlichen Folgen der Währschaft unter beson-

dem Titeln angeführt, und in dem für den Canton Genf
gültigen französischen Civilcoder sind diese Folgen, mit Bc-
zug auf Nachwährschaft überhaupt, aus einander gesetzt,

und am Ende (8- 1648) wird nur gesagt, dqß die

Währschaftsklage von dem Käufer innerhalb eines bc-
stimmten Termins angestellt werden müsse, nach Maß-
gäbe der Natur des Währschaftsmangcls und nach dem

Herkommen des Ortes, wo der Kauf geschlossen wurde.

Die hierher gehörenden Bestimmungen sind folgende:
1) Der Uebergeber kann auch für andere als

die in dem Gesetze benannten Währschafts-
mängcl während einer festgesetzten Zeit von
dem Uebernehmcr um Schadenersatz belangt
werden,
Zug. 8- 8: „Wenn ein Käufer durch Ankauf oder

Cintauschllng eines Stück Viehs, das zwar mit
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keinem dee vorbenanntcn rückschlagenden Mangel»
sondern mit andern dem Käufer nicht angezeigten

behaftet wäre, in Schaden käme» so ist einem

solchen nicht benommen, den Verkäufer innert der

Zeit von dreißig Tagen, von der Zuhandnchmung
des Stück Viehs an» um Schadenersatz zu be-

langen."
2) Wegen ansteckender Währschaftskrank-

heilen sind besondere Vorschriften aufgc-
stellt.
Luzern. F. A: „Wer aber immer-mit dem Haupt-

murd behaftete Pferde wissentlich verkaufen würde,
soll wenigstens von 10 bis 200 Franken gestraft
und überhin in den Ersatz alles Schadens und

der wegen der dadurch nothwendig geworde--

ncn Polizcyanstaltcn » aufgelaufenen Kosten ver-
fällt werden."

Solothurn. 8-20: „Bei Gewährsstreitigkcitcn über

Thiere » die an ansteckenden Krankheiten leiden,

sollen sogleich die nöthigen Polizcymaßregeln in

Anwendung gebracht werden."

Appenzell. Art. 20: „Jedermann, besonders Vieh-
beschauern » Viehhändlern » Viehbesitzern und Thier-
ärzten » liegt die Pflicht ob : alles was von an-
steckenden Krankheiten der Pferde und des Viehes

oder von Verdacht hierüber zu ihrer Kenntniß gc-

langt» der Behörde unverzüglich anzuzeigen» bei

einer Buße von 10 bis 20 Gulden."

Bünden (Gcsetzcsvorschlag §. 20: „Thiere, wel-

ehe mit einer ansteckende» Krankheit behastet sind,
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zu verhandeln, ist gänzlich verbothen, und jeder

wissentlich dawider Handelnde soll zu vollkomme-

nein Ersatz alles dadurch velursachten Schadens

angehalten und lìbcrdcm mit einer Buße belegt

werden, die den Preis dcâ erhandelten Thieres
wenigstens um die Hälfte übersteigt."

T h u r g a n. K. 17 : „ Wird die Krankheit als ansteckend

erkannt, so haben die Thierärztc, die zur ärztli-
chcn Besorgung oder zur Untersuchung einberufen

sind, die Pflicht, davon der nothwendigen Poli-
zcyversügnngen wegen, unverweilten Bericht an
den Distriktsarzt zu erstatten, gleichviel, ob der

Fall zum Streit erwachse, oder unter den Par-
tcycn gütlich beseitigt werde. "

3) Der Uebergeber und Ucbernehmer sind
berechtigt, das von dem erster» an den letz-
tern übergehende Thier betreffende beson-
derc Verträge mit einander abzuschließen.
Zürich. 8-6: „ Beinebens ist es im Kauf- und Tausch-

Handel unbenommen, für die obgenannten sowohl,
als auch für andere hier nicht bestimmte Mängel
und Gebrechen, besondere, jedoch schriftlich und

auf Stempelpapicr abzufassende Uebereinkünfte zu
treffen."

Bern. Satzung 720: „Der Bestimmungen nngeach-

tet, welche in den vorhergehenden Satzungen cut-
halten sind, steht es den Vertrag schließende»

Theilen, frey, die Gewährspflicht auszudehnen,
einzuschränken oder ganz aufzuheben."

Zug. §. 3, wie Zürich mit Weglassnug der Worte:
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„jedoch schriftlich und auf Stempelpapier abzu-

fassende."

S olot h u r u. ij. 4 : „ Den Vertrag schließenden Thei-
len steht frey :c.", wie Bern.

Schafhausen. §. 4: „Im Kauf- und Tauschhan-
del bleibt es übrigens unbenommen, für die ob-

genannten sowohl als auch für andere hier nicht
bestimmte Mängel und Gebrechen, nach Willkür
erweisliche Abrede zu nehmen die alle Nachwähr-
schaft aufhebt; wo solche Uebereiukünfte nicht schrift-

lich gemacht worden, tritt die Bestimmung des

Gesetzes ein."

Appeuzell. Art. 25 : „Bei alten andern Krankhei-
heiteu und Mängeln des verhandelten Viehes

findet keine Währschaft und keine Rückgabe Statt,
wenn zwischen den Bethciligteu keine besondere
V crab komm nist getroffen worden ist."

Bünden Gesctzesvorschlag). §. k: „Es ist den Con-

trahenten sreygestellt, sowohl über die im gegen-

wärtigen Gesetz benannten als über alle andern

Mängel und Fehler besondere Einverständnisse zu

treffen, und der Richter hat dieselben zu berück-

sichtigen, wenn sie deutlich und erwiesen sind;
widrigen Falls aber soll er sich an das Gesetz

halten."
T Hurgau. tz. 5: „Durch obige Bestimmungen ist

übrigens unbenommen, daß nicht zwischen Käufer
und Verkäufer die Mängel, gegen welche Gewähr
geleistet werden soll, und die Zeit der Währschaft

^ durch besondere Abrede nach Willkür festgesetzt
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werden. Der dießfällige Vertrag muß aber, um

rechtsgültig zu seyn, schriftlich geschehen und sich

über die gemachten Bcdingnisse genau ausdrücken,

ansonsten da, wo er Zweifel und Undcutlichkeiten

übrig läßt, dieselben gegen den Käufer zu ent«

scheiden sind."
4) Der Beklagte ist berechtigt, Einreden

oder Gegenforderungen bei dem Gerichte vor-
zubringen, und dicscö schuldig, auch hierüber
zu entscheiden, so wie jener den Rückgriff auf
gesetzliche Weise gegen denjenigen nehmen
kann, von welchem er das fehlerhafte Thier
erhandelt hat. Allein keiner kann den Wäh-
rer seines Währers, ohne von diesem ans ihn
übertragenes Klagerecht, belangen.
Bünden (Gesetzcsvorschlag). 88- 17 und 18: „Der

Beklagte ist berechtigt, allfällig aus dem gleichen

Handel entstandene Einreden oder Gegenforderung

gen bei dem nähmlichen Gericht, vor welchem die

Klage anhängig gemacht worden, vorzubringen,
und dieses schuldig, auch darüber sowohl als über

die Hauptsache selbst nach dem gesetzlichen und

ordnungsmäßigen Rechtsgang zu entscheiden. "

„ Glaubt ein Angesprochener den Rückgriff auf
denjenigen zu haben, von welchem er das fehler-
hafte Thier erhandelt hat, so ist er berechtigt,
die gesetzlichen Schritte gegen ihn vorzunehmen,

insofern nähmlich die Währzeit bei der ersten obrig-
keitlich erfolgenden Anzeige für den zwischen ihnen

erfolgten Contrakt nicht bereits abgelaufen ist. "
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„Keiner aber ist berechtigt, den Wahrer seines

Währers zu belangen cS hätte ihm denn letzterer

sein Klagrccht förmlich abgetreten. "

5) Strafbare Handlungen beim Viehver-
kehr sollen, abgesehen von der Leistung der
Gewährspflicht, besonders geahndet und
bestr aft werden.
Zürich. H. 16: „Die Beurtheilung anderweitiger

strafbarer und bctrüglicher Handlungen bei dem

Viehvcrkehr und der daher entstehenden Streitfälle,
welche mit den festgesetzten Währschaftskrankhciten
in keiner Beziehung stehen bleibt dem rich--

tcrlichcn Ermessen, nach Beschaffenheit der Um-
stände und in Anwendung bestehender Gesetze und

Uebungen, überlassen."

Zug. 8-7: „Wenn der Verkäufer den Käufer ab-

sichtlich betrogen hat, so hat er demselben allen

Schaden zu ersetzen, und soll nebenbei noch als

Betrüger zur Strafe gezogen werden."

Solothurn. 8.16: „Würde der Veräußerer eines

mit einem Hauptmangel oder einer ansteckenden

Krankheit behafteten Stückes Vieh, der absichtli-
chen Verheimlichung derselben und hierdurch der

wissentlichen Gefährdung des Abnehmers überwie-
sen seyn, so ist er nebst dem billig-mäßigen Er-
satz des Thieres dem letzten auch die Vergütung
aller ihm weiter dadurch erwachsenen Nachtheile

schuldig, und er soll übcrdieß bestraft werden."
èchaf h au sen. 8- H : „ Sollte der Verkäufer eines

mit Hauptmängeln oder gar mit ansteckender Krank-
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heit behafteten Stückes Vieh der absichtlichen Ver-
heimtichung derselben und hierdurch der wissent-

lichen Gefährdung des Käufers übmviesen seyn,

so ist er nebst dem Ersatze, dem Käufer auch die

Vergütung aller ihm weiter zugegangenen Nach-
theile schuldig."

Appenzell. Art. 27: „Wer ein mit den benannten

ansteckenden Krankheiten behaftetes Stück Vieh
mit Wissen unter Verheimlichung der Krankheit

verkauft, ist für allen daraus entstehenden Scha
den verantwortlich, und hat überdicß eine Buße
von 16 bis 56 Gulden zn entrichten. Kann aber

nicht bewiesen werden, daß der Verkäufer wußte,
daß das verkaufte Stück Vieh mit einer solchen

Krankheit behaftet war, so hat derselbe nur für
das verhandelte Stück Vieh allein zu haften."

Bünden (Gcsetzesvorschlag). 8. 16: „Jeder, wcl-
cher ihm bekannte innerliche Mängel und Fehler
beim Contrakt verhehlt, oder auf andere Weise

betrüglich handelt, soll, wenn es erwiesen wird,
nicht nur zn vollkommener Schadloshaltnng des

Käufers oder Eintauschers angehalten, sondern

auch mit einer angemessenen Buße oder Strafe
belegt werden."

Thnrgan. §. 8: „Würde der Verkäufer eines mit

Hauptmängeln oder gar mit ansteckender Krankheit
behafteten Stückes Vieh :c. :c. (wie Solothurn >,

und er soll überdies durch den Sanitätsrath zur
weiter« Bestrafung geleitet werden."
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K) Außer der Rücknahme des mit einem
Währschaftsmangel behafteten Thieres und
der Entschädigung des Uebernehmers sind
als rechtliche Folgen der Währschaft nach-
folgende Bestimmungen aufgestellt:
So lothurn. §. 7 : „Wenn ein gegen ein anderes

eingetauschtes Thier rückfällig wird, und das ver-
tauschte wegen Veräußerung nicht mehr zurücker-

stattet werden kann, so soll, wenn selbes nickt

schon beim Tausch um eine bestimmte Summe

gcwcrthct worden, dessen Werth durch uupar-
teutsche sachkundige Männer, wovon jeder der

beiden Theile einen zu wählen hat, bestimmt und
dann in baarem Geld vergütet werden. Bei unglci-
chcn Ansichten fraglicher Männer verordnet der Rich-
ter des Beklagten einen Drittmann zur Schätzung."

8- 8 : „ Wenn sich beim Abschlachten oder Metz-

gen eines Thieres während der Gewährszeit ein

vorher nicht bemerkter Hauptmangel erzeigt, so

soll das Fleisch und die Haut, wenn sie zum Ge-
brauch tauglich erachtet worden, im Falle der

Gewährsmann solche nicht annehmen will oder

kann, auf Rechnung desselben unter gehöriger
Aufsicht bestmöglich verkauft werden."

8- 9 : „ Wenn Thiere nur auf Probe veräußert
werden, so kann der Uebcrnchmer nur für diejeni-

gen Krankheiten zur Verantwortung und Schaden-
ersatz angehalten werden, welche während der

Probezeit entstanden und die Folge von eigenen

Nachlässigkeiten oder Mißhandlungen sind."
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THurgau. §. K: „Der Verkäufer oder Vcrtauscher

hat dem Käufer oder Eintausche den ganzen Preis
zu erstatten, wenn das Stück Vieh vor Ablauf
der Gewährszeit eines Hauptmangels wegen darauf
geht, oder aus Anordnung der Polizcy niedcrge-
schlagen werden mußte. Was von dem Thier noch

benutzt werden darf, ist daher wieder Eigenthum
des Verkäufers."

8- 7: „Wird hingegen das Thier aus andern

Gründen getödtet, und es findet sich dann erst

ein Mangel bei demselben, so hat der Käufer nur
auf Entschädigung für so viel, als ihm dadurch

an der Nutzung des Fleisches oder der Haut ent-

zogen wird, Anspruch."

7) Den Angehörigen auswärtiger Staa-
ten wird in Betreff der Nachwährschaft beim
Viehverkehr da s gleiche Recht gehalten, das
den Cantonsangehörigen in jenen Staaten
gehalten wird. Indeß enthalten die Gesetze

hierüber einige besondere Bestimmungen.
Luzern. §§. 4 und 5: „Sobald ein erkauftes, nach

Italien bestimmtes Stück Vieh über die Grenzen
des Cantons abgeführt seyn wird, findet kein Rück-

fall mehr Statt, selbst wenn ein solches Stück
wieder zurückgeführt und während dieser Zeit einer

der vorgeschriebenen Hauptmängel an ihm entdeckt

werden sollte."

„Den Käufern aus den cidsgcnössischen Can--

tonen wird jedoch beim Pferde- und Viehhandcl
das Gegenrecht zugestanden, in dem Verstände
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zwar, daß wenn und wo den dießseitigcn Cantons-

Angehörigen beim Rück falle eine, nach dem §. 3

bestimmte, gleich lange Zeitfrist bewilligt wird,
die Angehörigen dieser betreffenden Cantonc auch

hierorts eine solche zu genießen haben sollen."

», Gleiches Recht wird, der Hauptmängel Hal-

ber, bei den darüber entstehenden Streitigkeiten»
den Angehörigen jener Cantone gehalten werden»

in welchen die hicrscits erklärten Hauptmängel als
solche ebenfalls angenommen sind."

Uri. Art. 180: „Gegen Fremde soll es gehalten wer-
den, wie ihre Staaten oder Regierungen es gegen

die Unsrigcn halten."
Zug. §.5: „Dieses Gesetz gilt für Fremde wie für

Einheimische, doch für erstere bloß in so fern und in

soweit, als sich unsere Cantonsangchörigc in deren

Canton oder Staat gleicher Rcchtsbegünstigung zu er-

freuen haben. Einzig bezüglich des nach Italien vcr-
kauften Viehes setzen wir nach alter Uebung
die Ausnahme fest, daß wenn selbes einmahl drei

Stunden weit über die Grenzen des Cantons ab-

geführt ist, dafür keine weitere Währschaft ge-
leistet werden soll, außer in dem Fall, wenn sich

während der vorbestimmten Währschaftszeit ein

rückstellender Fehler oder Mangel am verkauften

Stück Vieh zeigte, und innert dieser Zeit ein

Bericht darüber abgeschickt wird, auch bewiesen

werden kann, daß dasselbe schon früher vor dem

Verkaufe damit behaftet war."
Solothurn. §.1: „Der Veräußere»' hat dem Ab-
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nchmer Gewähr zu tragen, sofern das veräußerte

Thier die Grenzen der Cantone Solothurn,
Bern, Aargan, Frcybnrg, Luzcrn, Ba-
sel Landschaft und Basel Stadtthcil nicht
überschritten hat."

Bünden (Gcsctzesvorschlag). §. 10: „Mit Angehe-
rigcn anderer eidgenössischer Stände und angrcn-
zendcr deutscher Staaten, soll es so gehalten wer-
den, daß man ihnen die Währung laut den Ge-
setzen ihrer Hcimath und wie sie daselbst unsern

Landleutcn geleistet wird, anch hier zukommen läßt."

„ Für Vieh hingegen, welches auf andern Sei-
ten über die Grenzen der Eidgenossenschaft
geht, wird keine Währung geleistet."

THurgau. H. 21 : „ Hinsichtlich des Vichvcrkehrs mit
Fremden ist der Kleine Rath bevollmächtigt, da,

wo die Gesetze anderer Staaten in Absicht auf
das eintretende Forum sowohl, als auf die Währ-
schaftszeit und die Bestimmung der Viehmängel

zum Nachtheil der hcrwärtigcn Angehörigen in

Klagfällen gegen dortige Angehörige wesentlich

verschieden sind, das Reciprocnm beobachten zu

lassen."

Wallis. Art. 52 : „Jedoch soll dieses Gesetz nur die-

neu für den hier Lands wohnenden Käufer oder

Verkäufer; denn gegen den Fremden soll das Ge-

genrccht beobachtet und gehalten werden."

8) Die Währschaftsklagc findet ni cht Statt,
wenn der Verkauf durch eine richterliche Be-
Horde geschehen ist (Freyburg tz. 11, Waadt
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§. 4, Genf 8. 1649 des französischen Civil-
codcrcs).

Anmerkung. Im Canton Waadt findet wegen
der Milchkälbcr und Milchschwcine unter einem Alter
von 42 Tagen keine Währschastsklage Statt.

9) Das Recht der Währschastsklage wird
Verwirkt durch ordnungswidrige den Viehver-
kehr und das übernommene Thier betreffende
Handlungen des Ucbernchmers.
Freyburg. H. 11: „Die Währschastsklage findet nicht

Statt in dem Falle, wo der Käufer Vieh aus
einem vcrbothcnen Ort in einen gesunden einführen
sollte, und wo derselbe Vieh aus einem gesunden

in einen vcrbothcnen Ort einführen sollte."
Solothurn. §. 13: „Das Recht der Gcwährsklage

wird verwirkt:
->) Wenn der Abnehmer ein während der Ge-

währszeit crkranktes Thier durch jemand an-
der? als durch einen patentirten Thierarzt
behandeln läßt,

b) Wenn er den Veräußeret- nicht sogleich

davon in Kenntniß setzt, welcher befugt

ist, auf eigene Rechnung einen zweiten

patentirten Thierarzt zur gemeinschaftlichen

Behandlung zu bestimmen,

o Wenn inner der obbestimmtcn Zeit entweder

der Abnehmer dem Veräußeret- die Heim-
schlagung des Thieres nicht bereits rechtlich,

das heißt durch den Bezirkswcibel oder einen

Gemeindsvorgesctztcn, angetragen oder der
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Abnehmer zum gleichen Behufe die Klagan-
zeige bei dem Gerichtspräsidenten seines Ober-
anttes nicht angehoben hat."

Waadt. 4: „Die Währschaftsklagc findet nicht

Statt, wenn der Käufer Vieh auS einem mit Bann
belegten Orte in einen gesunden, und wenn er sol-
ches aus einem gesunden in einen mit Bann be-

legten Ort einführen würde."
1st) Die Gebühren für die Experten und

Bcamtnng werden festgesetzt.
Zürich. §. 14 : „ Dem bei der Sektion gegenwärtigen

Gemeindammanu und dem Scheinauöthcilcr sollen

jedem 1 Franken, dem sie verrichtenden Thierarzt
2 Franken, außer der Gemeinde 4 Franken, und

wenn derselbe einen ganzen Tag zu der Untersu-

chung und Sektion verwenden muß, K Franken alö

Entschädigung bezahlt werden."
Gesetzes v o rschlag. §. 9 : „ Der bei der Sektion au-

wescnde Gemeindammann erhält 1 Franken, der'

gerichtliche Thierarzt daS gesetzliche Taggeld von
2 Franken für den halben und 4 Franken für den

ganzen Tag, nebst 2 Franken Zulage für die Sck-
tion und den Bericht."

Sslothurn. §. 21: ..Für Untersuchung und schrift-
lichen Bericht über ein lebendes oder todtes Pferd
oder Rindvieh hat jeder Erpcrt vom Kläger 4 Fran-
ken, für jene der übrigen kleinen Thiere 1 Franken,
so wie für Hin- und Herreise von jeder Stunde
Entfernung 7'/^ Batzen zu beziehen.

Basel. §. st: „Für jede vorzunehmende Besichtigung
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nebst Ausstellung des daherigen Erfundschcines, ha-
ben die Schaumcister von den rcguirirenden Par
tcycn sogleich zu beziehen:

Bei einem Pferd oder Stück Hornvieh jeder

3 Franken.
Bei Schweinen oder Schafen jeder 1 Franken.

Im Fall der Schaumeister sich außer seineu

Wohnort begeben mußte, so hat derselbe übcrdieß

für jede Stunde Wegs 5 Batzen zu beziehen.

Schafhausen. §.12: „Dem bei der Sektion ge-

genwärtigcn Gcmcindsvorstcher sollen 48 Kreuzer,
dem sie verrichtenden Thicrarzt 2 Gulden 40 Kren-

zer, und wenn er seinen Wohnort deßwegen ver-
lassen muß, 3 Gulden 36 Kreuzer und dem von
Seite des Sanitäts-Rathes mit der Untersuchung

beauftragten Thierarzt, sofern er im Orte wohnt,
1 Gulden 48 Kreuzer und wenn derselbe nicht im

Orte wohnt, 3 Gulden 36 Kreuzer als Entschä-

digung bezahlt werden. Für die Verscharrung des

Viehes ist die durch die Wasenordnung festgesetzte

Gebühr zu entrichten."



«4

a eh t r a g.

Civilcoder des Freistaates und Cantons
Tessin. Original und amtliche Aus--

gade. Bel lenz 1837. 8. 2. Buch, Titel
XII, Capitel -I, Sektion 2, Seite 161.

Von der Nachwährschaft für die Mängel des.

Rindviehes und der Pferde.

Artikel 774. Der Käufer von Rindvieh hat nur
für einen oder mehrere der folgenden fünf Mängel auf
Nachwährschaft Anspruch, nähmlich Husten, veraltetes

Hinken, Blutharnen, Stößigkeit und Fallsucht.
775. Dieselbe Nachwährschaft gilt für den Käufer

von Thieren aus dem Pferdcgcschlcchte für einen der fünf
Mängel: Dampf, Rotz, Stcttigkcit, veraltetes Hinken
und Mondblindheit.

*) Der Verfasser sammelte die WährschaftSgcsetze der Schweiz
bereits vor zehen Jahren, und erhielt von diesem Codex
erst in jüngster Zeit Kenntniß.

4rl. 771. 41 con>nratoro st'animali dornst comgsior»
In rostilsttoria, »oltanto per uno o piü stoi --.csociUj
ciuquv stitelti, eiod sti losse, sti sto^lia veeckia, sti
orinarv sanguo, sti percuolere colle corna e sti mal
castuco.

775. liowpelerà In slessa restitstloria al coinpralore
sti destie envnllino per uno sti guosti einguo ilikelli:
bolso, ciinorro, reslio, staglia veeeliia e iiinutico.
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776. Tie Nachwährschaft findet nicht Statt, wenn
die Thiere ohne einige Garantie unter Aeußerungen verkauft

werden, welche den Willen des Verkäufers anzeigen:

für die Mängel jener nicht gut zu stehen, obschon er

von solchen Kenntniß hätte.
777. Wenn die Thiere als frei von Mängeln ga--

rantirt und auch von einem rechtschaffenen Manne als

gesund und rein erklärt werden, so gilt dieß doch nur
von den obgenannten Mängeln und keinen andern.

778. Im Falle sich der Verkäufer auf keinerlei

Weise erklärt hat, die Thiere ohne Mangel zu garanti-
ren, wird derselbe immerhin als zur Nachwährschaft für
die obgenannten Mängel verpflichtet angesehen.

779. Wenn die Thiere in die dritte oder eine weitere

Hand übergegangen wären, so kann nicht nur von den

stiften, sondern auch von den andern Zwischenkäufern

die Nachwährschaft angesprochen werden, wenn nur die

77K. l>'on si aeeorNorà la roNikiloria, guanNo gli
animali siono slali venNuli sen?' alouiia ^aran/ia >>or

mv/ro Ni ospressioni inNioanti I'animo Nel vvaNilor«
Ni uon volerli inantenero osenti Na Nilotti, solNionv
avosso notifia Nvi ineilesimi.

777. tZuanNo gli aiàali »aranno xaiauliti esonti
Na Niietti, oN anoiio sani ot scliiotti Na nomo Nakdene,
81 intonNerà seinsiro Nei soll nikelli spooilicati Ni supra
s non altriinonti.

778. 3ol caso Ni non ossvrsi in verun moNo spie-
ßaiu il venNitoro Ni garautiro gli aniniaii «en^a Ni-
soìto, si jntenNerà sempro olidlillato poi sopra ssprossi.

77?. So fti aniinali sossoro passati in lor/a oN ul-
torioro manu, non solo Nail' ultimo, ma anclio Nasli
allri intormsNj compralori si polrà intontsr« la rsNi-
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betreffenden gerichtlichen Anzeigen innerhalb des im fol-
genden Artikel festgesetzten Termins erfolgen.

78V. Die Nachwährschaft findet während des Ter-
mins von vierzig Tagen Statt.

781. Nach Anhängigmachung des Rcchtöhandels
müssen die Thiere, wegen welcher der Strrit entstanden

ist, an einen Ort gebracht werden, den der Richter bc-

stimmt, im Falle die Parteyen sich nicht mit einander

darüber verständigt haben.

782. Wenn dann in Zeit von vierzehn Tagen, nach-

dem die erforderlichen Untersuchungen Statt gefunden

haben, der Strcithandel nicht beendigt wäre, so sollen

die Thiere auf Anordnung des Richters auf öffentlicher

Steigerung verkauft und der erlöste Preis in Vcrwah-
rung genommen werden.

bitoria, purekö segnnno Iv rispvttive iotimu/ion! eutro
il tormiue slskililo nol seZuenle nrtieet».

780. l.n reUilntoris à vsvrviinte nol terming Ui
^iornt qugruntil.

781. vopo ovutestà la lite clovrnnno gli nnimnli,
sopra i guuli einirà In gnestiono, i>arsi in luogn <In

Nolorminarsi «lnl chuàe, se lo purli non si sono Ira
loro evnveiìute.

782. .^Ilerekè in termine <ji gumài ß.jo,„j ^

tnlti chi oeeorronli s>mrimenti, non wsse ternnnà In
enusn, si «lovrninm Uni oinàe Inr veinloru ^li nui-
innli n pudblieo inenutv u lui mvttere il prex/n in
<!et>osiìo.
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Dritter Theil der Preisfrage.
Welches istdieNorm eines allgemein ni un-

serm Vaterlande anwendbaren Währschafts-
gesetzes, das den Viehverkehr am wenigsten
erschwert und doch den Unschuldigen vor Bc-
trug und Schädigung möglichst sichert?^)

1-

Bei Aufstellung von Wahrschaftsgesetzen in Betreff
der Hanöthiere hat der Gesetzgeber die Absichr, den

Uebernchmer vor Schaden zu sichern, im Falle das be-

treffende Thier bereits bei der Uebernahme nnt einem

Mangel behaftet wäre, der dessen Werth und Brauch-
barkeit entweder vermindert oder ganz aufhebt.

Aber auch der Uebergeber wird durch bestehende Währ-
fchaflsgesetze in Betreff des Biehverkehrcs vor der ohne

solche sonst übliche» unbedingten Rückgabe des mit einem

Mangel behafteten ThicreS gesichert, indem dadurch dem

Uebernehmer, der den geschlossenen Handel aus Wanket-

muth bereuen, oder anS Eigennutz und Abneigung ge-

geil den Ucbergeber diesem Schadeil zuzusngen trachten
kann, ein unbilliges und widerrechtliches Verfahren gegen

denselben mindestens erschwert wird.

ch Der Verseifte her sich bei Bearbeitung der Tu«! tt mW
Hl des Entwurfes eines Geineweidsgensssischen Währ-
schaftsgefttzeS an d.rS Gutachten eines der vorzüglichsten
Schweizerischen RrchtSgelehrlm gehalten.
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§. 3.

Unzweifelhaft wird durch Währschaftsgesetze mehr für
den Uebernchmer als für den Uebergeber gesorgt, was

seinen Grund in der Natur der Sache hat. Schon
bei der Uebernahme eines Thieres kann dasselbe an einer

periodischen schwer zu erkennenden oder gänzlich verbor-

gcnen Krankheit leiden, deren Erkenntniß dem Ueberneh-

mer, selbst wenn derselbe ein Viehkenner oder ein Thier--

arzt ist, nicht zugemuthet werden kann; der Ucbcrneh-

mer kann sich zufälliger Weise in seinem Urtheil über

die Beschaffenheit und den Werth des betreffenden Thieres

zu seinem eigenen Nachtheile irren, oder der Uebergebcr
kann ihn absichtlich täuschen und betriegcn wollen. Durch
eine vorhandene Krankheit aber, oder durch einen Man-;
gel wird die Brauchbarkeit und somit der Werth des

Thieres gemeiniglich vermindert, manchmahl aufgebobcn,

dasselbe zu den beabsichtigten Dienstleistungen, wenig--

stens für eine gewisse Zeit, weniger tauglich oder ganz

unfähig; vielleicht ist die vorhandene Krankheit unhcil-
bar; das Leben des Thieres wird dadurch gefährdet
und nicht selten wirklich abgekürzt; überdieß kann durch
die Krankheit des betreffenden Thieres der Gesundheit
und dem Leben anderer Thiere, ja sogar denjenigen

von Menschen Gefahr gedroht werden.

§. T
Aus dem Angeführren ist leicht zu entnehmen, daß

in Staaten, in denen die Viehzucht mit gutem Erfolg
betrieben wird, und einen Haupterwerbszweig ausmacht,
der Einkauf von Vieh im Auslande unbedeutend, der

Verkauf von solchem dahin hingegen eine Hauptguellc
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des Erwerbes und Wohlstandes ist, der Gesetzgeber ein

weit geringeres Bedürfniß für die Aufstellung eines

Währschaftsgesetzes findet, und vielleicht glaubt, ein

solches nur für den innern Verkehr aufstellen und dem

ungehörigen Ucbergeber keine Gewährspflicht gegen den

auswärtigen Ucbcrnehmer auflegen zu sollen. Und wirk-

lich sind, wie wir gesehen haben, in den Währschafts--
gesctzcu und Ordnungen der innern Cantvne, deren selbst

gezogenes Rindvieh in Italien einen beträchtlichen und

für jene in der Regel sehr vortheilhaften Absatz findet,

Bestimmungen enthalten, welche die Währschastspflicht

gegen Viehkäufer aus Italien sehr beschränken oder

auch ganz aufheben.

8- 5.
Anders verhält es sich in Staaten, in welche eine

beträchtliche Menge im Auslande angekaufter Hausthicre

eingeführt wird. Hier findet, zur Sicherung der Ueber-

nehmer vor Schaden, das dringende Bedürfniß eines

von den betreffenden auswärtigen Staaten anerkannten

Währschaftsgesetzes Statt, wobei es sich versteht, daß

den Angehörigen des einen wie denjenigen des andern

Staates hier und dort gleiches Recht gehalten wird.
Durch zweckmäßig abgefaßte Währschaftsgesetzc in Be-
trcff der Hausthierc, wird der Verkehr mit solchen mög-
lichst gesichert, der Credit vermehrt; und wenn sich die

Italiener als Ucbcrnehmer die Beschränkung oder Auf-
Hebung der Gewährspflicht gegen sie gefallen lassen,

so geschieht dieß wohl nur, weil sie das in der Schweiz
gezogene vorzügliche Rindvieh nicht entbehren können,

und dabei ihren Nutzen finden. Auch mögen jene in
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dem Umstande eine Entschuldigung finden, daß das
nach Italien verkaufte Vieh auf dem langen und früher
allerwärts beschwerlichen Wege dahin über hohe Berge
durch Zufall, oder durch erschöpfende Anstrengung und

ungeschickte Behandlung leicht plötzlich verletzt werden?

schnell erkranken und zu Grunde gehen kann.

8- 6.

Von einem WährschaftSgesetze kann verlangt werden?

daß eS den eigenthümlichen Verhältnissen des betreffen-
den Staates hinsichtlich der Viehzucht und des Viehver-
kehreS angepaßt sey? wobey, wie bereits angedeutet
wurde? hauptsächlich in Betrachtung kommt: ob in je

nein mehr Ausfuhr - oder mehr Einfuhrhandel mit Vieh
betrieben werde, und ob freie Durchfuhr? d. h. nuge-
hinderter Transport von Vieh, daS durch fremde Vieh-
Händler in einem andern Staate angekauft wurde, durch

den betreffenden Staat hindurch an den Ort seiner Ve

stimmung gestattet sey oder nicht. So wenn in den bn
dem Rindviehhandcl nach Italien intressirten Cantoneu

von Italienern Vieh angekauft und durch die an Italien
grenzenden Cantone ausgeführt wird, so liegt cS ohne

Zweifel im Interesse dieser Cantone? im Falle die an-
der» den Italienern Viehwährschaft leisten, ein Gleiches

gegen dieselben zu thun.

8- T
Vor allein anS aber muß eS wüuschenöwerth crschei-

neu, daß Staaten? zwischen welchen ein bedeutenderer

Vichverkehr Statt findet? ein und dasselbe für alle pas-

sende Währschaftsgesetz besitzen. Tie'Fehler und Krank-
Heiken der Hausthiere werden überall ungefähr die gleî-
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und das Handelsintercsse der betreffenden Staaten wird '

dasselbe oder doch ein ähnliches seyn. Durch ungleiche

und unpassende Währschaftsgesetzc wird der Viehverkehr

erschwert, gehindert, der Besitzstand des Uebernehmers

gefährdet und verringert; und weichen die rechtlichen

Folgen der Währschaftspflicht und das rechtliche Ver-
fahren bei Währschaftsstreitigkeiten von einander ab, so

kann nicht nur leicht das Recht dem Unrecht habenden

Theile zufallen, sondern der Schaden, den der Recht

habende Theil in diesem Falle leidet, durch den Währ-
schastsstreit selbst sehr bedeutend vermehrt werden, wie

z. B. wenn in einem Cantone der Richter zu Gunsten
des Uebergcbcrs spricht, nur weil der Ucbcrnehmcr einem

andern Cantone oder dem Auslande angehört, dieser

dann noch zur Bezahlung der Gerichtökostcn verfällt wird,
und alle gemachten Auslagen, Mühe und Zeitaufwand
an sich selbst zu tragen hat. Deßhalb entstand schon

längst der Wunsch, daß sämmtliche Cantone der Schweiz
ein für alle passendes Währschaftsgesctz erhalten möch-

ten, und die Gesellschaft Schweizerischer Thierärzee hat

dieses Ziel in's Auge gefaßt, und einen lobcnswerthen

Schritt zur Erreichung desselben gethan.

8- 8.
Ein zweckmäßig abgefaßtes Währschaftsgesctz zerfällt

in drei Abtheilungen, von denen die erste die Bestim-

mungen: welche Fehler und Krankheiten der verschiedenen

Gattungen der Hauöthierc als Währschaftsmängel zu

betrachten seyen, und welche Dauer die Währschaftszeir
für dieselben habe, enthält, die zweite die rechtlichen

Folgen der Währschaftspflicht aufzählt und die dritte
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dm Rechtsgang bei Währschaftsstreitigkeiten vorschreibt

und die zustehende (compétente) Gerichtsstelle bei solchen

anweist. Alle Bestimmungen und Vorschriften in einem

solchen Gesetze sollen einfach, aber bestimmt, kurz, aber

klar und deutlich abgefaßt seyn.

§. 9.

Wenn von Währschaftsmängeln der Hausthierc gc-
sprechen wird, so werden unter letztern Pferde, Maul-
thierc, Esel, Rindvieh, Schafe, Ziegen und Schweine

verstanden, Hunde, Katzen, Vögel, Insekten ic, ausgc-
schlössen. In mehrcrn Cantonen gehen die bestehenden

Währschaftsgesctze nur die Pferde und das Rindvieh an,
in andern nur diese Gattungen und die Schweine, und
in den meisten ist von Mauleseln, Eseln, Schafen und

Ziegen nicht die Rede. In dem Entwürfe eines Währ--
schaftsgcsetzcs für den Canton Zürich kommen die

Schafe nicht vor, weil man fand, daß die Schafzucht
in demselben entweder nicht gedeihe oder aus andern

Gründen nicht in bedeutendem Umfange betrieben werde.

Allein in einem Währschaftsgcsetze für die ganze Schweiz
muß für alle der erstbenannten Hausthicrgattungen die

Währschaftspflicht festgesetzt werden; denn abgesehen da-

von, daß das geringere Thier für den armen Besitzer

mehr relativen Werth hat, als das edlere und kostbare

für den Reichen, so sind gewisse Gattungen von Haus-
thieren für einzelne Cantone, wegen besonderer Verhält-
nissc, nothwendiger, nützlicher und daher wichtiger als
für die übrigen. Auch werden Währschaftsstreitigkeiten

wegen geringerer Thierc, eben wegen ihres mindern

Werthes und der Prozeßkosten, eher gütlich ausge-
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glichen als solche wegen kostbarer Pferde und Rind-
Viehs.

8- w.
Um den Viehvcrkehr nicht zu erschweren und zu

hemmen, soll die Zahl der Währschaftsmängcl nickt

unnöthigcrweise groß seyn, und nahmentlich sollen nur
diejenigen Fehler und Krankheiten der Hausthiere als
solche aufgestellt werden, welche wegen ihrer Pcriodici-
tät und sonstigen Natur, überhaupt oder wenigstens zur
Zeit der Uebernahme, schwer zu erkennen oder gänzlich

verborgen, vielleicht selbst dem Uebergebcr unbekannt sind,

und solche, über deren Vorhandenseyn der Ucbernch-

mcr sich leicht täuschen oder getäuscht werden kann, im

Falle derselbe bei der Uebernahme ihre Aeußerungen über-

steht und verkennt, solche Aeußerungen gerade nicht Statt
finden, oder der betrügerisch handelnde Ucbcrgcber die

vorhandenen Mängel durch Kunstgriffe zu verdecken und

durch falsche Angaben die Entstehung des Verdachtes

ihres Vorhandenscyns abzuhalten weiß. Ucbrigcns kann

sich der Uebcrnchmcr, hinsichtlich der nicht zu den Währ--
schaftsmängcln gezählten Fehler, durch besondere Ver--

träge schützen. Die acuten oder hitzigen Krankheiten ge-
hören, weil sie in der Regel unschwer zu erkennen sind

und wegen ihrer oft sehr schnellen Entstehung und Ent-
Wickelung nicht zu den Währschastsmängeln, und die

ansteckenden Krankheiten sollten nicht als solche aufge-
stellt werden (am wenigsten die acuten), weil der Handel
mit daran leidenden Thieren in den bestehenden Vieh-
Handelsgesetzen und Ordnungen nothwendiger Weise ver-
bothen ist, der Uebcrgeher daher das mit einer solchen
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behaftete Thier (wofern die Ansteckung oder die Krank-
heit selbst vor der Uebcrgabe eingetreten waren) nicht

bloß zurückzunehmen, sondern übcrdieß allen daher enr

standcncn Schaden zu vergüten und für Ucbertretung
Veterinär - polizcylicher Verfügungen vielleicht noch Strafe
zu gewärtigen hat. Indessen sind oft gerade Mängel
der Art schwer zu erkennen, manchmahl ganz uncrkenn-

bar, wenn sie nicht bis auf einen gewissen Grad sich

entwickelt haben, und werden erst, wenn sie sich aus--

gebildet oder weiter verbreitet haben, vielleicht erst bei

der Sektion des betreffenden Thieres, ihrer wahren Na-
tur nach erkannt; oder dieselben werden dem Ueber-

nehmer absichtlich verborgen gehalten. Von dem Da-
seyn der Rotzkrankheit in ihren frühern Perioden hat
vielleicht der Uebergcbcr selbst zuweilen keine Kenntniß.
Der Koller und Dampf können für einige Zeit unter-
drückt werden ; die Fallsucht beobachtet eine Periode, eben

so die Mondblindhcit; der schwarze Staar kann, wenn

nur das eine Auge damit behaftet ist, leicht längere

Zeit verkannt werden; die Rande kann erst in ihrer
Entwickelung begriffen und noch nicht sichtbar seyn; ein-

zelne Finnen beim Rindvieh eignen sich nicht zum Ge-
währsmangcl, wohl aber die mit bedeutenderen organi-
schen Fehlern der Eingeweide verbundene Finnenkrank-

heit; die Drehkrankheit der Schafe ist zur Zeit ihres
Entstehens nicht leicht zu erkennen u. f. w.

Diejenigen Mängel der Hausthiere welche keine

Krankheiten sind, sondern in Fehlern und Unarten (so-
genannten Lastern) derselben bestehen, wodurch ihre
Brauchbarkeit und ihr Werth wo nicht aufgehoben doch
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in hohem Grade verringert werden können, säen nicht

zu den Währschaftsmängeln gezählt werden, indem,

wenn dieß geschieht, der Schaden ebenso oft die Recht

habende Partey treffen kann als wenn es nicht ge-

schicht, und manche solcher Fehler dem erfahrenen Thier-
arzte und Viehkenner, deren sich der unkundige Ueber--

nchmer beim Handel bedienen kann, nicht verborgen
bleiben. Allein eben sowohl als z. B. ein nicht scheues

Pferd durch die Behandlung von Seite des Ucbcrnch-
mers und Anderer scheu gemacht werden kann, und der

Schaden, wenn dann die Rückgabe Statt hätte, den

unschuldigen Theil treffen würde, kann die Scheue schon

Vor der Uebernahme vorhanden seyn, aber sich zur Zeit
derselben gerade nicht äußern; und dann würde der

Uebernehmcr durch die geringere Brauchbarkeit oder

gänzliche Unbrauchbarkcit des Thieres unschuldiger Weise

in mehr oder minder großen Schaden versetzt werden.

Aber auch in diesem Falle äußern sich solche Fehler ge-

meiniglich bald nach der Uebernahme, und wenn man
den einen oder andern unter die Währschaftsmängcl bei

Pferden aufnehmen will, so darf doch nur eine kurze

Währschaftszeit dafür festgesetzt werden. Dergleichen

Fehler des Rindviehes dagegen sind nicht aufzunehmen,

weil, wenn das betreffende Thier übrigens gesund ist,

dasselbe mit Nutzen an die Mästung gestellt und zum

Abschlachten bestimmt werden kann.

Die Bestimmungen der Dauer der Währschaftszeit
für die festgesetzten Währschaftsmängcl der Hausthiere
sind in den Währschaftsgesetzen und Ordnungen der



S6

Cantone höchst verschieden ausgefallen. In den älteren und

ältesten derselben ist eine unverhältmäßig lange, in den

neueren eine angemessenere kürzere Dauer festgesetzt, wie

gezeigt worden ist. In den Währschaftsgesetzen und Ord-
nungcn der Cantone Bern, Uri, Schwvz, Unter-
walden, Glarus, Bünden (Chur und pvselàvc»),
Tessin, Waadt, Ncuenburg und Genf ist für
alle Thiergattnngcn und alle Krankheiten derselben die glei-
chc Währschaftszeit, in denjenigen der Cantone Lu zern,
Zug, Freyburg, Solothurn, Basel und Aar-
gau für jede Thicrgattung eine besondere alle Wahr-
schastsmängel derselben betreffende, und in denjenigen

der Cantone Zürich, Schafhauscn, Appenzell,
St. Gallen, Bünden (Gesctzesvorschlag), Thur-
gau und Wallis eine nach den Gattungen und Krank-

heitcn zum Theil verschiedene Dauer der Währschafts-
zeit festgesetzt.

Anmerkung. Für sämmtliche Währschaftsmängcl
der Schafe dauert die Währschaftszeit gewöhnlich gleich

lange.

Diese Abweichungen in der Dauer der Währschafts-
zeit müssen in gewissen Fällen nachthcilig auf den einen

oder andern Theil zurückwirken, indem beim Viehver-
kehr zwischen Angehörigen verschiedener Cantone, in wcl-
chen betreffende abweichende Bestimmungen aufgestellt
sind, der Uebergeber oder der Uebernchmcr dadurch gc-
fährdet und beschädiget werden kann. Und wenn gefragt
wird: ob die Verhältnisse des Viehverkehrcs eher erfor-
dern, daß für sämmtliche Währschaftsmängel aller Haus-
thicrgattungen nur eine und dieselbe Währschaftszeit,
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oder ob für die verschiedenen Gattungen und deren Krank-
heiten auch eine der Natur derselben angemessene, also

verschiedene Dauer der Währschaftszeit festgesetzt werden

solle, so sind wir geneigt, uns für das letztere zu cut-
scheiden. Veith sagt in seiner gerichtlichen Thierarzney-
künde (S. 93): „Die Gewährözeit richtet sich nach

dem Erfahrungsgrundsatze: wie lange die Hauptmängel
bei Thieren ohne deutlich in die Augen fallende Erschci-

nungcn verborgen bleiben können, um darauf die Ver-
muthung zu gründen, daß der vorhandene Mangel schon

beim Abschluß des Kaufcontraktes, zwar nicht sinnlich

wahrnehmbar, jedoch im Keime mehr und minder aus-
gebildet, vorhanden gewesen sey", und in dem Allgcmei-
neu bürgerlichen Gcsetzbuche für die Oestreichischcn Staa-
ten heißt es 8. 924; „Wenn ein Stück Vieh binnen

24 Stunden nach der Uebernahme erkrankt oder umfällt,
so wird vermuthet, daß es schon vor der Uebernahme

krank gewesen sey." 8. 925: „Die nähmliche Vermu--

thung gilt: 1) Wenn binnen 8 Tagen bei Schweinen
die Finnen, bei den Schafen die Pocken oder die Ran-
de, oder wenn beiden letztem binnen zwei Monathen die

Lungen- und Egelwürmer entdeckt werden. 2) Wenn
bei dem Rindvieh binnen dreißig Tagen nach der Ueber-

nähme die Drüscnkrankhcit, sogenannte Stiersucht, ge-
funden wird. 3) Wenn bei Pferden und Lastthieren

binnen fünfzehn Tagen nach der Uebernahme die ver-

dächtige Druse oder der Rotz, wie auch der Dampf,
oder wenn binnen dreißig Tagen der Dummkoller, der'

Wurm, die Stettigkeit, der schwarze Staar oder die

Mondblindheit entdeckt wird. "
7



Eine lange Wàhrschaftszeit begünstigt den Ueberneh-

mer, weil er dadurch eher vor Irrthum und daher cm-

stehendem Schaden gesichert wird indem demselben mehr

Zeit vergönnt ist, periodische und verborgene Krankhei-
ten und Fehler des betreffenden Thieres zu erkennen.

Allein billiger Weise soll auch dem Ucbergcber Rechnung

getragen und die Wàhrschaftszeit nicht zu weit zu dessen

Nachtheil ausgedehnt werden. Zu wie zahlreichen Strci--
tigkciten eine allzulange Wàhrschaftszeit Veranlassung

gegeben hat, geht aus dem Eingange eines unterm
14. Hornung 1769 von der Regierung des Cantons

Frey burg erlassenen Mandats hervor, wo es heißt:

„ Da wir wahrgenommen, daß die vielfältigen bei den

Viehhandeln entstehenden Zwistigkciten und Rcchtshän-
del meistentheils der allzulangcn Währschaft so durch die

vorigen Gesetze auf6 Monathe angesetzt war) zuzuschrei-

ben, als haben wir aus landesväterlicher Fürsorge :c. :c."
Dagegen wenn in den Cantonen Waadt und Genf,

von jedem Währschaftsmangel der HauSthicre, bei

Verlust des Rechtes der Währschaftsklagc, im erstem

Canton vor Abfluß von 12 in letzten» vor Abfluß von
8 Tagen Anzeige gemacht werden muß, so ist diese

Zeit offenbar zu kurz angesetzt. Bei aller möglichen
Vorsicht des Gesetzgebers in Bestimmung der Währ-
schaftszeit indessen kann ein ungerechtes richterliches Ur-
theil über Währschaftsstreitigkciten doch nicht immer vor-
hüthct werden.

Die Wàhrschaftszeit wird vom Tage der Ueber-
nähme an gerechnet» also dieser Tag nicht mitgezählt.
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8. IS-

Als rechtliche Folgen der Währschaftspflicht deS

Ucbergcbers des betreffenden Thieres gegen den Ueber-

nehmer desselben gelten folgende Rechtsgrundsätze:
1 Der Ucbcrgcbcr ist dem Uebcrnehmcr die Gewähr-

leistnng schuldig, wenn sich vor Abfluß der Währ-
schaftszeit ein Währschastömangel bei dem betreff-

senden Thiere^) zeigt.

2) Er ist dieselbe schuldig auch wenn ihm der Währ-
schaftsmangel unbekannt war.

3) Er ist dieselbe nicht schuldig, wenn er beweisen kann,

daß der Uebcrnehmcr Kenntniß von dem Vor-
haudenseyn des Währschaftsmangels gehabt habe.

4) Er ist die Gewährleistung nicht schuldig, wenn er

beweisen kann, daß der Währschäftsmangcl erst

nach der Ucbcrgabe eingetreten sey.

5) Er ist die Gewährleistung nicht schuldig, wenn

er beweisen kann, daß er sich die Befreiung von

derselben vor Abschlicßung des betreffenden Handels-
Vertrages ausbcdungcn habe.

k) Uebrigens kann der Uebcrnehmcr auch aus ander-

weitigcn Rcchtsgründen auf Aufhebung des getrost

fenen Handels und auf Schadenersatz klagen, wie

z. B. wenn bei dem betreffenden Thiere in den

») Der Grundsatz, daß mehrere um Einen Preis in
demselben Handel verkaufte Thiere rückfällig seyen,

wenn Eines derselben rückfällig sey, erscheint ividerrecht-
lich. Die billige Bestimmung des Werthes des rückfälli-
ge» Thieres in einem solchen Falle dürfte keine besondere

Schwierigkeit darbiethen.

7 »
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ersten 24 Stunden nach der Uebcrgabe eine inner-
liche Krankheit, die nicht zu den Währschafts-
mangeln gehört, erscheint, so wie wenn cs daran

zu Grunde geht, weil angenommen werden kann,

daß eine solche Krankheit schon vor der Uebergabe

vorhanden gewesen sey.

8. 13.

In den bestehenden Währschaftsgesetzen und Ord-
nungen sind noch andere Grundsätze als rechtliche Fol-
gen der Währschastspflicht aufgestellt und zwar:

1 Ist das betreffende Thier in die dritte Hand über-

gegangen, so ist der erste Uebcrgcber keine Gewähr-
lcistung schuldig.

Es ist indessen nicht einzusehen, warum der Ueber-

gebcr dem Drittmann oder dritten Besitzer keine Gewähr-
lcistung schuldig seyn soll, wofern die Währschaftszeit
noch nicht verflossen ist, z. B. dem Sohne oder Ver-
wandten, der das mit einem Währschaftsmangel behaf-
tete Thier während der Währschaftszeit durch Erbschaft
erhalten hat.

2) Wenn der Uebernehmcr zur ersten Untersuchung
und ärztlichen Besorgung des Thieres Jemand an-
ders als einen anerkannten Thierarzt zugezogen

hat, so ist für ihn das Recht der Währschafts-
klage in dem betreffenden Falle verwirkt.

Dieser Fehler es Ucbernehmcrs wird ohncdicß bc-

straft, indem pv die Führung des ihm obliegenden Be-
weises für das Vorhandenseyn eines Währschaftsmangels
sich dadurch erschwert.
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3) Der Uebernehmer hat das Recht der Währschafts-
klage verwirkt, wenn er bei der Ucbergabe des be-

treffenden Thieres gegen bestehende sanitätspoli-
zeylichc Vorschriften gehandelt hat.

Diese Bestimmung gehört nicht in ein Währschafts-
gcsetz, indem polizcylichc Rücksichten nicht mit den civil-
rechtlichen Verhältnissen der Parteyen vermengt werden

dürfen.

4) Es findet keine Währschastsklage Statt, wenn
der Verkauf durch eine richterliche Behörde geschieht.

Die Aufnahme einer solchen Bestimmung in ein die

Hausthiere betreffendes Währschastsgesetz ist nicht nö-

thig, da der den Verkauf veranstaltenden Gerichtöbe-
Horde obliegt, die Verkaufsbcdingungcn voraus zu er-
offnen.

ö) Der Ucbernehmcr kann sich den ganzen Werth
des zurückgegebenen Thieres oder, mit Beibchal-

tung des letztern, nur einen Theil von jenem zu-
rückerstatten lassen.

6 Der Ucbcrgeber kann, außer der Zurückerstattung
des Werthes des betreffenden Thieres, noch zur
Entschädigung des Ucbernchmcrs für allen weiter»

demselben durch den Währschaftsmangel und die bc-

treffende Währschaftsstreitigkcit verursachten Scha-
den angehalten werden.

7) Geht das Thier an dem Währschaftsmangel zu

Grunde, oder wird dasselbe getödtct, so fällt der

daher entstehende Schaden ans den Ucbergcber,
und was vo>l dem gefallenen Thiere noch benutzt

werden kann, ist sein Eigenthum.
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L) Wenn das betreffende Thier an einer neu hinzu-

getretenen Krankheit oder durch Zufall zu Grunde

geht, oder aus andern Gründen als wegen eines

Währschaftömangels gctôdtct wird so trifft der

Schaden den Uebcrnchmer.

S) Wenn das betreffende Thier nur auf Probe vcr-
äußert wurde und eine Krankheit oder Mangel
bei demselben durch Schuld des Uebernehmcrs

entsteht? so trifft der Schaden diesen.

10) Wenn ein vorher nicht vermutheter Währschafts-
mangel bei der während der Währschaftszeit des-
selben erfolgenden Abschlachtung und Eröffnung
des betreffenden Thieres erscheint, so kaun der

Uebcrnchmer den Ucbergebcr nur um eine so große

Entschädigung ansprechen, als durch den aufgcfun-
denen Währschaftsmangel der Ertrag oder Nutzen

des geschlachteten Thieres verringert wird.
Diese sechs letzten Bestimmungen dürfen aus dem

Währschaftsgesetze unbedenklich weggelassen werden, da

dieselben nichts der Währschaftsklage Eigenthümliches,
sondern bloß das enthalten, was in Folge der allgemein

neu bei allen Klagen auf Schadenersatz geltenden Grund-
sätze ohnehin berücksichtigt werden muß.

8- 14.

Für das Versahren bei Währschastsstreitigkeitcn gel-
ten nachstehende Bestimmungen und Vorschriften:

t Der einen Währschaftsmangel an dem cingchan-
deltcn Thiere während der festgesetzten Währ-
schaftszeit wahrnehmende Uebernehmer soll davon
der Ortsbcamtung unverzügliche Anzeige machen.
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Unter Ortsbeamtimg wird die Ortspolizey (im Can-
ton Zü rich der Gemeindammann) verstanden» welche

hier die passende Beamtung zu seyn scheint » indem die

Funktionen des Friedensrichteramtes (im Canton Zu--
rich) erst beginnen» wenn es zum Prozesse kommen soll.

2) Diese Anzeige wird von der Ortsbeamrnng der-

jenigen des UebcrgeberS zu Handen des letztern
mitgetheilt.

st) Auf die erhaltene Anzeige hin soll der Uebergeber
erklären: ob er das Daseyn des Währschaftsman-
gels anerkenne, daS betreffende Thier sogleich zu-
rücknehmen oder in dem Stalle des Uebernch-
mers und unter Besorgung des Thicrarztes des-
selben stehen » oder endlich: ob er es in einen

andern Stall stellen lassen und ob er noch einen

andern Thierarzt zur Untersuchung und Bchaud-
lung desselben auf seine Kosten zuziehen wolle.

4) So lange der Ucbergcbcr keine dicßfällige Erklä--

rung gibt, wird angenommen: er lasse sich die

Besorgung des Thieres im Stalle des Uebernch-

mers und durch diesen gefallen.
S Anerkennt der Ucbcrgeber das Vorhandcnseyn eines

Wahrschaftsmangcls nicht» so soll» wenn die Par-
teyen sich nicht vorher gütlich verständigen » die

Währschaftsklagc, bei Verlust des Klagercchtcs,
innerhalb sechs Wochen, von dem Tage der vor-
geschriebenen Anzeige an gerechnet, bei der zuste-

henden (competenten) Behörde anhängig gemacht

werden.

Diese Bestimmung einer Präscriptionö-Frist ist noth--
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wendig, weil, wenn sich der Währschaftsmangel erst

am Ende der Währschaftszeit zeigt, ohne eine solche der

Uebernchmer damit anfangen müßte, Klage zu erheben.

Ucbrigenö versteht es sich, daß, wo der Prozeßgang

cs erfordert (wie im Canton Zürich), die compétente

Behörde, vor welche jede Civilklage zuerst gebracht wer-
den muß, das Fricdensrichteramt ist.

6) Die Parteyen haben das Recht, Behufs Durch-
führung ihrer Behauptungen, die Tödtung und

Sektion des betreffenden Thieres, auf Kosten des

unterliegenden Theils, zu verlangen.

7) Im Falle der Währschaftsmangel eine ansteckende

Krankheit ist, kommen, dem Rechtsgangc unbe-

schadet, die Bestimmungen bestehender Vichhan-
dclsgesetze und sanitätöpolizeylicher Vorschriften gc-

gen ansteckende Krankheiten der Hausthicre in An-
Wendung.

8) Die compétente Gerichtsstelle ist diejenige in der

Hcimath des Beklagten, hingegen diejenige in der

Heimath des Klägers, wenn der Heimathsort des

Beklagten unbekannt ist, derselbe keinen bleibenden

Aufenthalt hat, oder wenn der Währschaftsstrcit
Schafe oder Schweine betrifft, die von mit Heer-
den solcher Thiere herumziehenden Händlern an-
gekauft worden sind.

9) Wenn die Währschaftsklage wegen eines auf offent-
lichcm Markte gekauften Thieres vor seiner Ab-
führung von dem Marktorte anhängig gemacht wird,
so ist das zustehende Gericht im letztern die ein-,
tretende Gerichtsstelle.
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8. lá.
Andere überflüssige und deßhalb aus dem Währschafts»

gesetzc wegzulassende Bestimmungen in Betreff des Rechts-

ganges stnd folgende:
1 Besteht der Währschaftsmangel in einer Krankheit,

so soll der Uebergcbcr, im Falle er jenen nicht an-
erkennt, erklären: ob er das betreffende Thier der

ärztlichen Besorgung des Thicrarztes des Ueber-

nchmcrs allein überlassen oder einen andern ihm
beliebigen Thierarzt dazu bciziehen wolle.

Der Artikel 3 (S. oben) macht diese Bestimmung
entbehrlich. Die Währschaftsmangel stnd in der Regel

Krankheiten, und wo keine Krankheit ist, bedarf es kei-

ncs Arztes.

2) Das Gericht ordnet, Behufs Ausfällung des Ur-
thciles, die Untersuchung des Thieres durch zwei

Experte an, deren Wahl dem Uebergeber und Ueber-

nehmcr, im Falle aber diese sich hierüber nicht

mit einander verständigen würden, dem Gerichte

selbst zusteht.

3) Weichen die Bcfundberichte der Experten von ein-

ander ab, so verordnet das Gericht einen dritten

Erpcrten zu der Untersuchung, so wie demselben

die Bcfngniß zusteht, bereits der ersten Untersu-

chung des Thieres einen dritten Experten beizuord-

nen, wofern es dieß für angemessen erachtet.

4) Besteht der Währschaftsmangel in einer inncrli-
chen nicht leicht erkennbaren Krankheit, und wei-
chen alle drei Experten in ihren Gutachten über
die Natur derselben von einander ab, so überweist
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das Gericht die betreffenden Befundbcrichte der

Ober-Sanitätsbehörde zur Prüfung und Begut-
achtung.

5) Geht das betreffende Thier während des Währ-
schastsstreites zu Grunde, so finden hinsichtlich der

Untersuchung desselben und der Beurtheilung der

Natur der Krankheit die in den Artikeln 2, 3 und 4

enthaltenen Bestimmungen ihre Anwendung, im Falle
dann noch Zweifel oder ungleiche Ansichten über
die letztere Statt finden.

Die Ausnabme der vier letzten Bestimmungen in das

Währschaftsgesetz ist nicht erforderlich, indem die Währ-
schaftsklage als eine ganz gewöhnliche Klage auf Scha-
dcnersatz erscheint, in rechtlicher Beziehung nichts Eigen-
thümlichcs hat, und daher von jedem Gerichte, mit
Hinsicht auf Zuziehung der Experten :c. wie andere

Klagen ähnlicher Art, nach den bestehenden Gesetzen

oder Uebungen, behandelt werden wird.
6) Das Gericht kann die Tödtung und Untersuchung

des Thieres von sich aus anordnen, wenn nach
dem Dafürhalten der Experten jenes ohnedieß zu

Grunde gehen würde, oder wenn die Natur der

Krankheit ohne Tödtung und Sektion nicht aus-

gcmittclt werden kann.

Wo es bloß darauf ankommt » was die Parteyen als
in ihrem Interesse liegend ansehen, wird sich das Ge-

richt nicht leicht veranlaßt finden, ex oklicio eine sol-

à Anordnung zu treffen.
8- lv.

Ein nach den in vorstehenden Paragraphen ausge-
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sprochenen Grundsätze» abgefaßtes Währschaftsgesetz be-

trachten wir als ein solches, das in den sämmtlichen

Cantonen der Schweiz anwendbar seyn, den Viehver--

kehr am wenigsten erschweren und doch den Unschuldi-

gen vor Betrug und Schädigung möglichst sichern würde,
und lassen nun den Entwurf eines solchen Gesetzes selbst

folgen.

E n t w u r f
eines

Schweizerischen Wahrfchaftsgesetzes
in

Betreff der Hausthiere.

Tit. I.
Die Wàhrschaftsmângel und Währschaftszeite«.

8- 1.

Die Währschaftsm an g cl der Pferde. Maul-
thiere und Esel.

1 Rotz, Wurm und verdächtige Druse.
2) Räude,

ll) Koller.

4) Schwindel.
Fallsucht,

li > Periodische oder Mondbliudheit.
7) Schwarzer Staar.
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8) Engbrüstigkeit Dampf).
9) Organische Fehler der Eingeweide, nähmlich Vcr-

Härtungen, Vereiterungen, Auswüchse mit Er-
gicßungcn, Ansammlung von Eiter oder Wasser

in den Hohlen des Körpers, welche Fehler aber

nur dann als Währschaftsmängel zu betrachten

sind, wenn dieselben in Verbindung mit einer krank-

haften Mischungsbcschaffenhcit der Säfte und mit
Kachcrie oder Abzehrung (welche gleichzeitig vor-
handencn Zustände man sonst „Fäule" nannte)
vorkommen.

10) Vcrstopfungskolik als Folge von Darmsteinen.

11) Harnverhaltung als Folge von Harnsteinen.

12) Scheue und Stettigkeit.

Währschastszcit

(bei diesen so wie bei den übrigen Währschaftsmän-
geln vom Tage der Uebernahme an gerechnet, die-
sen also nicht mitgezählt) :

1 3, 4, 8 und 9

2 und 7

0 und 10
11

12

3 Wochen.
11 Tage.

8 Wochen.
6 Wochen.
4 Wochen.
8 Tage.

8- 2.

Währschaftsmängel beim Rindvieh.
1) Rande.

S) Schwindel.

3) Fallsucht.
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4) Engbrüstigkeit, wenn nicht hochträchtiger Zustand
die Ursache davon ist.

5 Organische Fehler der Eingeweide, nähmlich Vcr-
Härtungen, Vereiterungen, Auswüchse, die Fin-
nenkrankhcit des Rindviehes saul und finnig mit

Ergicßungen, Ansammlung von Eiter oder Wasser in
den Höhlen des Körpers, insofern diese Zustände mit
einer krankhaften Mischungsbeschaffcnheit der Säfte
und mit Kacherie oder Abzehrung verbunden sind.

6) Untüchtigkeit zur Zeugung bei männlichen Thieren.

7) Stiersucht.

8) Harnverhaltung als Folge von Harnsteinen.

Währschaftszcit:

14 Tage.

4, 5 und 7 3 Wochen.
8 Wochen.

1? Wochen.
4 Wochen.

§. 3.

Wcihrschaftsmängcl bei den Schafe».

1) Nasse und trockene Rande.
2 Drehkrankheit und verwandte oder ähnliche Krank-

hcitSzustände (Schwindel, Kreuzdrehe, Gnubber-

krankheit).

3) Fallsucht.
4) Organische Fehler der Eingeweide, nähmlich Ver-

Härtungen, Vereiterungen, Auswüchse, die Lun-

gen - und Egelwürmcr der Schafe, Ergießungen,



Ansammlungen von Eiter oder Wasser in den

Höhlen des Körpers, insofern diese Zustande
mit einer krankhaften Mischungsbeschaffenheit der

Säfte und mit Kacherie oder Abzehrung verbnn-
den sind.

Währschaftszeit:
4 8 Tage.
2 und 4 3 Wochen.
3 4 Wochen.

8. 4.

Währschaftsmängel bei den Ziegen.

4) Drehkrankheit.

2) Fallsucht.
3 Organische Fehler der Eingeweide, unter den nährn-

lichen Bedingungen wie bei den angeführten Haus-
thiergattungen.

Währschaftszeit:
1 und 3 3 Wochen.
2 4 Wochen.

8. 5.
Währsch aftsmängel der Schweine.

4) Rande.

2) Organische Fehler der Eingeweide, so wie die

Finnen (faul und finnig), unter den nähmlichen

Bedingungen wie bei den andern Hauöthiergattnugen.

Währschaftszeit:
1 8 Tage.
2 3 Wochen.
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Tit. II.

Die rechtlichen Folge» der RZcihrschnftSpflicht.

8- 6.

Ter Uebergcber ist dem Uebernehmer die Gewähr-
leistung schuldig? wenn vor Abfluß der festgesetzten

Wahrschaftszeit nach der Uebernahme sich einer der be--

nannten Währschaftsmängcl an dem betreffenden Thiere

zeigt. Erfolgt die Anzeige des Vorhandenscyns eines

solchen nicht vor Ablauf der Währschastszeit, so ist daS

Recht der Währschaftsklagc verwirkt? es sey denn? daß

der Ucbernchmcr erweise? daß ihm? ungeachtet sich der

betreffende Mangel noch vor Ablauf der Währschafts-
zeit gezeigt? doch eine frühere Anzeige unmöglich gewc-
sen sey.

8-

Der Uebergeber ist dem Uebernehmer die Gewähr-
leistung schuldig? auch wenn jenem das Vorhandenseyn
des Währschaftsmangels bei dem betreffenden Thiere un«
bekannt gewesen wäre.

8. 8.

Der Uebergcber ist dem Uebernehmer keine Gewähr-
leistung schuldig? wenn jener beweisen kann? daß dieser

bei der Uebernahme des betreffenden Thieres Kenntniß
von dem Vorhandenscyn des Währschaftsmangels gehabt

habe, oder daß der letztere erst nach der Uebcrgabe cut-
standen sey.

8- ».
Eben so ist der Uebergcber in allen Fällen von der

Gewährleistung frei, in welchen er beweisen kann: sich
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diese Befreiung vor Eingehung des betreffenden Rechts-

geschäftes ausdrücklich ausbednngen zu haben.

s. 10.

Durch die vorstehenden die Währschaftspflicht betref-
senden Bestimmungen ist übrigens nicht ausgeschlossen,

daß der Uebcrnehmcr nicht auch aus anderweitigen Rechts-
gründen auf Aufhebung des abgeschlossenen Handels und

auf Schadenersatz klagen könne.

Tit. III.
Das Verfahren bei Währschaftsstreitigkeitc».

8. 11.

Sobald der Uebernehmer eines der in den 88- 1 bis 5

benannten Hausthicre während der festgesetzten Währ-
schaftszcit einen Währschaftsmangel an demselben wahr'-

nimmt, soll er dem ersten Beamten seiner Gemeinde

davon Anzeige machen.

8- 12.

Die Ortsbcamtung theilt diese Anzeige der Ortsbeam-

tung des Uebergebers zu Handen desselben mit.

8- 13.

Auf die erhaltene Anzeige hin soll der Uebcrgcber
erklären: ob er das Daseyn des Währschaftsmangels
anerkenne, demnach das betreffende Thier- (insofern
die Rückgabe desselben Stattfindet) sogleich zurückneh-

men, oder ob er es in dem Stalle des Ucbcrnchmcrö
und unter der Besorgung des Thicrarztcs desselben ste-

hcn, oder endlich ob er es in einen andern Stall stcl-
len lassen und ob er noch einen andern Thierarzt zur
Untersuchung und Behandlung desselben auf seine Kosten

zuziehen wolle.
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8. 11.

So lange der Ucbergcbcr keine dicßfällige Erklärung
gibt, wird angenommen: derselbe lasse sich die Besor-

gung des Thieres im Stalle des Uebcrnehmers und

durch diesen gefallen.

8- 15.

Wird das Vorhandenseyn des Währschaftsmangelö
von dem Ucbergeber nicht anerkannt, so soll die Währ-
schaftsklage, insofern die Parteyen sich nicht vorher gut-
lich verständigen, bei Verlust des Klagerechtes, inner-
halb 6 Wochen, von dem Tage der im §. 11 vorgc-
schriebenen Anzeige an gerechnet, bei competenter Be-
Horde anhängig gemacht werden.

§. 16.

Jede Partey ist berechtigt, insofern sie es für Durch-
führung ihrer Behauptungen nothig findet, auf Kosten

des unterliegenden Theils die Todtung und Sektion des

betreffenden Thieres zu verlangen.

8- 17-

Ist die Krankheit des Thieres, das zu dem Währ-
schaftsstreite Veranlassung gegeben, eine ansteckende, so

werden, dem Rcchtsgange unbeschadet, die betreffenden

Bestimmungen bestehender Vichhandclögcsetze und sani-

tätspolizeylicher Vorschriften gegen ansteckende Krankhei-
ten der Hausthiere in Anwendung gebracht.

8- 18.

Tie Gcrichtsstelle, bei welcher die Währschaftsklage

anhängig gemacht werden soll, ist das zustehende Ge-
richt in der Hcimath des Beklagten; dagegen wird der

Währschaftsstreit nach vorgenommener Untersuchung
8
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und vorhergegangen«.'»' öffentlicher Vorladung, von dein

zustehenden Gerichte in der Heimath des Klägers ent-

schieden, wenn der Heimathsort des Beklagten unbe--

kannt wäre, derselbe keinen bleibenden Aufenthalt hätte,
oder der Währschaftsstrcit Schafe oder Schweine betreff
sen würde, die von mit Hecrdcn solcher Thiere herum-
ziehenden fremden Händlern angekauft worden stnd.

8- 19.

Wenn der Uebernehmer die Währschaftsklage anhän-
gig macht, so lange stch das auf öffentlichem Markte
verhandelte betreffende Thier noch in dem Marktorte be-

findet, so ist die eintretende Gerichtsstelle das zustehende

Gericht des Marktortes.
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